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A SATZUNG NACH BAUGESETZBUCH 

1 Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), Neugefasst durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634. 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786. 

- Verordnung zur Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung der Planinhalte (PlanZV 90) vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 

(BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 

8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist. 

- Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 

(Naturschutzgesetz - NatSchG) Vom 23. Juni 2015, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach ge-

ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4). 

2 Präambel 

Aufgrund von §10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit §4 der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie der Planzeichenverordnung 

(PlanZV) jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, hat der Gemeinde-

rat der Gemeinde Wolpertswende in öffentlicher Sitzung am 23.09.2019 den Bebauungsplan mit 

Grünordnung „Am Brunnenweg“ gemäß 13b BauGB und die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am 
Friedhof-Erweiterung“ als Satzung beschlossen. 

§1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Be-

bauungsplanes des Planungsbüros LARS consult in der Fassung vom 23.09.2019 und umfasst die Teil-

flächen der Flurstücks-Nummern 1600 und 1608 der Gemarkung Wolpertswende Ortsteil Mochen-

wangen. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 Bestandteile der Satzungen 

Der Bebauungsplan besteht aus dem zeichnerischen Teil vom 23.09.2019, gefertigt vom Planungs-

büro LARS consult, den Planungsrechtlichen Festsetzungen (Teil A) vom 23.09.2019 und der Begrün-

dung vom 23.09.2019. 
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§3 Ausfertigungsvermerk 

Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan, bestehend aus dem Textteil, der Planzeichnung und 

Begründung in der Fassung vom 23.09.2019 dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2019 zu Grunde 

lag und diesem entspricht. 

Gemeinde Wolpertswende, den __.__.____  

 Bürgermeister Daniel Steiner 

 

§4 Inkrafttreten 

Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

Gemeinde Wolpertswende, den __.__.____  

 Bürgermeister Daniel Steiner 

  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Am Brunnenweg" gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Am Friedhof-Erweiterung" 

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. §9 BauGB 
 

 

www.lars-consult.de Seite 8 von 54 

 

Hinweis:  

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans mit Grünordnung „Am Brunnenweg“ wird der rechts-
kräftige Bebauungsplan „Am Friedhof“ – Erweiterung wie folgt geändert: Überplanung der als Park-

anlage festgesetzten Grünfläche zu einem allgemeinen Wohngebiet. 

 

Abgrenzung Geltungsbereich  

3 Planungsrechtliche Festsetzungen gem. §9 BauGB 

3.1 Art der Baulichen Nutzung 

 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. §4 BauNVO 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.  

Zulässig sind:  

1. Wohngebäude,  

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,  

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke. 

Nicht zulässig:  

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,  

- Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

3.2 Maß der Baulichen Nutzung 

 

 

Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ), hier: 0,35 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird, bis maximal 50 % überschritten werden. 
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Maximal zulässige Wandhöhe für Hauptgebäude (WH), hier: max. 
6,0m 

In Meter. Gemäß Planzeichnung. Gemessen ab Fußbodenoberkante 

(Fertigfußboden) des Erdgeschosses (FOK) bis Schnittpunkt der Außen-

wand mit der Dachhaut. 

 

 

Maximal zulässige Firsthöhe für Hauptgebäude (FH), hier: max. 8,5m 

In Meter. Gemessen ab Fußbodenoberkante (Fertigfußboden) des Erd-

geschosses (FOK) bis höchster Punkt Dach.  

  Fertigfußbodenhöhe des Erdgeschosses (FOK) 

Die FOK des Wohngebäudes (Erdgeschoss) darf max. 0,3m über der 

fertigen Straßenoberkante, gemessen in der Mitte der zur Straße ge-

wandten Gebäudeseite, betragen. Die FOK von Garagen darf maximal 

0,3 m über der fertigen Straßenoberkante liegen.  

Die maximale Fertigfußbodenoberkante (FOK) für das Erdgeschoss ist 

hierbei wie folgt zu ermitteln: Die geplanten Gebäudeaußenkanten der 

jeweiligen baulichen Anlage werden senkrecht (in Richtung der Grund-

stückszufahrten) bis zum Schnittpunkt mit dem Fahrbahnrand (Stra-

ßenbegrenzungslinie) verlängert. Die dort vorhandenen Höhenwerte 

der Erschließungsstraße bzw. des Gehweges werden als Höhenbezugs-

punkt für die jeweilige Bauparzelle ausgemittelt. 

3.3 Bauweise und Baugrenzen 

 

 

Offene Bauweise (o) 
Bauliche Anlagen sind mit seitlichem Grenzabstand gem. § 5 LBO zu er-

richten. 

 

 

Einzelhäuser (E) 

Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 

 

 

Einzel- und Doppelhäuser (ED) 

Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.  

 

 

Baugrenze 

Ein Vortreten vor Baugrenzen mit Gebäudeteilen ist gem.  

§ 23 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in geringfügigem Ausmaß zulässig 

mit: 

- untergeordneten Bauteilen gem. § 5 Abs. 6 LBO 

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der Baufenster 

zulässig, außer in den privaten Grünflächen. 
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Abgrenzung für Garagen 

Oberirdische Garagen (GA) sind nur innerhalb dieser Umgrenzungslinie 

sowie innerhalb des Baufensters zulässig. 

 Abstandsflächen Es gelten die Abstandsregelungen gemäß LBO BW. 

3.4 Verkehrsflächen 

 

 

Öffentliche Verkehrsfläche 
 

 

 

Öffentliche Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung: Fußweg. 

3.5 Flächen für Versorgung 

 

 

Abwasser 

3.6 Grünordnung 

 

 

Öffentliche Grünfläche, Verkehrsgrün, Regenrückhaltebecken (RBB) 

 

 

 

Private Grünfläche (Eingrünung/Pufferstreifen) 
Umgrenzung von Flächen zur Anpflanzung von heimischen Baum- und 

Strauchhecken (gem. Pflanzliste) zum Aufbau einer durchgängigen Ein-

grünung auf einer Breite von ca. 5,0m entlang der Schussen auf Privat-

grundstücken. Die Fläche ist von Bebauung jeglicher Art sowie Beleuch-

tung freizuhalten.  

Der Pflanzabstand zwischen den Einzelgehölzen und Reihen beträgt je-

weils 1,50 m (siehe Planzeichnung: Grundraster für Heckenpflanzung, 3-

reihig). In der mittleren Reihe sind neben den Sträuchern auch Bäume 2. 

Ordnung (Heister /Solitärqualität) in einem Pflanzabstand von 3 m sowie 

Bäume 1. Ordnung (Hochstamm-/Solitärqualität) in einem Pflanzabstand 

von 6 m zu pflanzen. Sträucher werden in Gruppen von jeweils drei bis 

fünf Pflanzen zusammen gepflanzt.   

Die Pflanzung muss bis spätestens 1 Jahr nach Bezug hergestellt sein.  
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Zu pflanzender Baum - Lage variabel 

Je 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist min. 1 Baum I. oder II. 

Ordnung oder heimische Obstbaumhochstämme anzupflanzen. Die Min-

destgröße der zu pflanzenden Bäume I. und II. Ordnung beträgt 16-18cm 

Stammumfang. Bereits auf dem Grundstück vorhandene Bäume können 

angerechnet werden. 

Die Lage der Anpflanzung auf dem Grundstück sowie im öffentlichen 

Straßenraum ist variabel. Dabei ist § 16 Abs. 1 Nr. 5 NRG BW (Nachbar-

rechtsgesetz Baden-Württemberg) zu berücksichtigen. 

Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im 

Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur Bekämp-

fung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985, 

BGBI. I 1985 S. 2551) genannten.  

Neben heimischen Obstbaumhochstämmen sollen vorrangig Gehölze 

aus den Pflanzempfehlungen verwendet werden. 

 

 

Bestandsbaum, zu roden 

3.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

 Insekten-
freundliche 
Beleuchtung 

Eine direkte Beleuchtung der Schussen ist nicht zulässig. Beleuchtungen 

sind auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Für die Außenbeleuchtung 

sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollständig insektendicht 

eingekofferte und staubdichte warmweiße LED-Lampen mit max. 3000 K 

Farbtemperatur oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insek-

tenschonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 6,00 m 

über der Geländeoberkante zulässig. 

3.8 Sonstige Planzeichen 

 

 

Geh- und Fahrtrecht 

 

 

 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 



Bebauungsplan mit Grünordnung "Am Brunnenweg" gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Am Friedhof-Erweiterung" 

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. §9 BauGB 
 

 

www.lars-consult.de Seite 12 von 54 

 

3.9 Weitere Planungsrechtliche Festsetzungen durch Text 

 Wohneinheiten Je freistehendes Einzelhaus und je Doppelhaushälfte sind max. 2 

Wohneinheiten zulässig.  

 CEF-Maßnahmen CEF 1: Starenkasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich an einem der 

Obstbäume ein Starenkasten. Dieser muss vor Umsetzung des Bebau-

ungsplanes im räumlichen Bezug zum Untersuchungsgebiet umgehängt 

werden, sodass der Nistplatz erhalten bleibt.  

CEF 2: Weißstorch 

Durch die Bebauung entfallen langfristig 2,7 ha Nahrungshabitat für den 

Weißstorch. Um einer Verschlechterung der Nahrungssituation entge-

genzuwirken, sind entsprechende Flächen im nahen Horstumfeld als 

Nahrungshabitat aufzuwerten. Dazu sind südlich angrenzend an den 

Geltungsbereich ca. 5 ha Grünland verfügbar (Fl.-Nr. 1608), die als Nah-

rungshabitat zu optimieren sind.  

Folgende Maßnahmen werden festgesetzt und auf die ausführliche Be-

schreibung in der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung verwiesen (LARS consult, 04.09.2019). 

- Extensivierung und angepasste Bewirtschaftung des Grünlands 

- Anlegen eines temporären Kleingewässers 

- Anlegen eines perennierenden Kleingewässers 

- Errichten eines Zauns am östlichen Rand der Ausgleichsfläche 

- Pflanzung von Streuobstbäumen 

- Monitoringkonzept 

- Entfernung von Gehölzen 

Die Umsetzung Maßnahme ist durch eine dingliche Sicherung zu ge-

währleisten. 

 Altlasten/ 
Altlasten-
verdachtsflächen 

Die im Geltungsbereich befindliche amtlich erfasste Altlastverdachtsflä-

che, Flächen-Nummer: 3489 (Altlablagerung, Grubenverfüllung) muss im 

Rahmen der Baufeldfreimachung auf der Grundlage eines fundierten Sa-

nierungskonzeptes fachgerecht saniert werden. Die Bodensanierung 

und weitere Vorgehensweise hat in Abstimmung mit dem zuständigen 

Landratsamt Ravensburg, Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde, 

Bau- und Umweltamt zu erfolgen. 
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4 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

4.1 Planzeichen 

 

 

Abgrenzung Geltungsbereich bestehender Bebauungsplan 

 

 

Grundstücksgrenze, Planung 

 

 

Flurstücksgrenze, Bestand (nachrichtliche Darstellung) 

 

 

Flurstücksnummer, Bestand (nachträgliche Darstellung) 

 

 

Parzellennummer mit Flächengröße, Planung 

 

 

Haupt- und Nebengebäude, Planung 

 

 

Böschungs OK 

 

 

Bemaßung 

 

 

Höhenlinie 

 

 

Bestehender Baum (außerhalb Geltungsbereich) 

 

 

FFH-Gebiet (Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute, Nr. 

8223311, außerhalb Geltungsbereich) 

 

 

Wasserschutzgebiet Bilgäcker (WSG-Nummer: 436110, Schutzzone III) 

 

 

Überflutungsfläche HQextrem 

 

 

Überflutungsfläche HQ100 

 

 

Vorhandene Böschung, Bodenmodellierung 

 

 

Altlastenstandort 

 

 

 

Elektroleitung, Bestand 

 

 

Kanal, Bestand 
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Telekomleitung, Bestand 

 

 

Wasserleitung, Bestand 

 

 

Rückbau/Verlegung 

 

 

Öffentliche Verkehrsfläche mit Parkierungsvorschlag 

4.2 Weitere Hinweise durch Text 

 Pflanz-
empfehlungen 

Es wird empfohlen, im Bereich der privaten Grünflächen Gehölze aus 

der nachfolgenden Liste (einheimische Gehölze) zu verwenden:   

Bäume I. Ordnung:  

Spitzahorn Acer platanoides  

Bergahorn Acer pseudoplatanus  

Stieleiche Quercus robur  

Winterlinde Tilia cordata  

Sommerlinde Tilia platyphyllos  

Bäume II. Ordnung:  

Feldahorn Acer campestre 

Birke Betula pendula  

Hainbuche Carpinus betulus  

Vogelkirsche Prunus avium 

Obstbaumhochstämme:   

Im Raum typ. Kern- und Steinobstarten 

Großsträucher und Sträucher: 

Hartriegel Cornus sanguinea  

Haselnuß Corylus avellana  

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus  

Liguster Ligustrum vulgare  

Heckenkirsche Lonicera xylosteum  

Schlehe Prunus spinosa  

Heimische Rosen R. canina, R. arvensis, R. gallica, R. pimpinellifolia  

Wolliger Schneeball Viburnum lantana  

Wasserschneeball Viburnum opulus   

Ranker:  

Waldrebe Clematis spec.  

Efeu Hedera helix  
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Wilder Wein Parthenocisuss spec.  

Schling-Knöterich Polygonum aubertii   

Im Bereich der privaten Grünflächen und der Straße zugewandten Berei-

che sollte die Verwendung von nicht standortgerechten Gehölzen sowie 

buntlaubigen und buntnadeligen Gehölzen vermieden werden. 

Es sollte Pflanzgut mit Herkunftsnachweis verwendet werden.  

Auch sollte die Pflanzung der Gehölze, die als Zwischenwirt für die Er-

krankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Bekämpfung 

der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985, 

BGBI. I 1985 S. 2551) gelten, vermieden werden. 

 Landwirtschaft-
liche Emissionen 

Aufgrund der an das Baugebiet im Süden angrenzenden landwirtschaft-

lich genutzten Flächen muss auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaf-

tung von entsprechenden Emissionen (z.B. Lärm, Gerüche und Staub) 

ausgegangen werden.  

Landwirtschaftliche Arbeiten sind stark witterungsabhängig und müssen 

daher teilweise zwingend auch in den Abendstunden sowie am Wochen-

ende durchgeführt werden. Vorgenanntes ist als ortsüblich zu bewerten 

und entschädigungslos zu dulden. 

 Energie-
gewinnung 

Erdwärmesonden-Anlagen und Grundwasserwärmepumpen-Anlagen 

sind aufgrund der Lage des Trinkwasserbrunnens Bilgäcker (2-km Ra-

dius) nicht erlaubt. 

 Energie-
versorgung 

Die Gemeinde strebt an, die Nahwärmeversorgung der südlich gelege-

nen Biogasanlage genutzt werden sollte. Ein Anschluss im Süden des Be-

bauungsplangebietes ist bereits vorhanden.  

Um die Versorgung der geplanten Neubauten mit elektrischer Energie 

sicherzustellen, sollte in der weiteren Planung (Erschließungsplanung) 

ein Stellplatz für eine Umspannstation berücksichtigt werden.  

 Archäolgische 
Funde, 
Bodendenkmäler 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 

Knochen) oder Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) 

entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim Regie-

rungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) gemäß §20 Denkmalschutzgesetz 

(DSchG) unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis 

zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. 

Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Mög-

lichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzu-

räumen. 
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 Bodenschutz Der im Zuge der Baumaßnahme anfallende Erdaushub ist möglichst im 

Plangebiet zu verwerten. Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu ver-

meiden; diese sind daher bei trockener Witterung und gutem, trocke-

nen, bröseligen, nicht schmierenden Boden auszuführen. Der humose 

Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten 

Flächen abgeschoben werden. Der Erdaushub sollte in Mieten zwischen-

gelagert werden. Das „Merkblatt für den Bauherrn – Bodenschutz bei 

Bauarbeiten“ ist zu berücksichtigen. 

Zudem wird empfohlen für die Erschließungsarbeiten zur Umsetzung ei-

nes sparsamen und schonenden Umgangs mit dem Boden, zur Vermei-

dung von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und zur 

Minimierung des Eingriffes ein Bodenschutz-/Bodenmanagementkon-

zept zu erarbeiten und bei den Erschließungsarbeiten umzusetzen. Zur 

Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Boden werden die 

Begleitung der Bodenarbeiten und die Umsetzung des Konzepts durch 

eine bodenkundliche Fachkraft empfohlen. 

 Müll, Sperrmüll Die Abfuhr von Müll/Sperrmüll etc. erfolgt nur entlang der Erschlie-

ßungsstraßen. Das Grundstück Nr. 3 muss seinen Müll an die nächstge-

legene Erschließungsstraße bringen (ca. 30m im Süden). 

 Artenschutz Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Geltungs-

bereiches sind im Zuge des Erlasses der Baugenehmigungen/Kenntnisga-

beverfahren die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG zu 

berücksichtigen (Tötungs- und Verletzungsverbot, Störungs- und Schädi-

gungsverbot). 

Die Bäume sind im Zuge des geplanten Bauvorhabens zu fällen. Bei der 

Rodung und Baufeldfreimachung sind generell die allgemeinen Schutz-

zeiten vom 1. März bis 30. September nach § 39 Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) und die Artenschutzvorschriften nach § 44 BNatSchG 

(Tötungsverbot geschützter Arten, Zerstörungsverbot von Lebensstätten 

während den Schutzzeiten usw.) zu beachten.  

Ein Apfelbaum ist mit einer Baumhöhle versehen und sollte zwischen 

Dezember und Februar, also außerhalb der Aktivitätszeiten von Fleder-

mäusen gefällt werden. Eine Eignung als Winterquartier kann aufgrund 

des geringen Stammdurchmessers ausgeschlossen werden. 

 Ergänzende 
Hinweise 

Die Gemeinde behält sich das Recht vor, während der öffentlichen Er-

schließungsmaßnahmen uneingeschränkt die bereits veräußerten Bau-

parzellen nutzen zu dürfen. Mit dem Tag der Abnahme der Erschlie-

ßungsmaßnahmen erlischt dieses Recht.  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Am Brunnenweg" gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Am Friedhof-Erweiterung" 

Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

 

www.lars-consult.de Seite 17 von 54 

 

Die Festlegung geeigneter Standorte für notwendige Kabelverteiler-

schränke, Leuchten, Verkehrszeichen oder ähnliche Einrichtungen in der 

öffentlichen bzw. privaten Fläche sowie mögliche Vereinbarungen dies-

bezüglich behält sich die Gemeinde vor.  

Baumaterialien, die eine nachweisliche Belastung für Mensch oder Um-

welt zur Folge haben, sollten bei der Bauausführung vermieden werden. 

Wie sich in der Schussenaue mehrfach gezeigt hat, kann der Boden we-

gen der alluvialen Entstehung erhöhte Arsengehalte (auch Chrom) auf-

weisen. Fällt Bodenaushub mit erhöhten Schadstoffgehalten an, ist er 

ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen.   

Das Plangebiet liegt in einem von Überflutung potentiell gefährdeten 

Bereich. Bei eventuellen Grund- und Schichtwasseraustritten wird emp-

fohlen, entsprechende bauliche Vorsorgemaßnahmen (z.B. wasserdichte 

Keller) zu treffen.  

Im Sinne des Arten- und Klimaschutzes und zur Ressourcenschonung 

sollten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Außenbereich Be-

leuchtungen auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. Die 

Lampen sollten in den Nachtstunden abgeschaltet werden, soweit es 

aus Sicherheitsgründen möglich ist. 

Ein Teil des südlichen Geltungsbereiches liegt im Wasserschutzgebiet- 

Bilgäcker (WSG-Nummer: 436110) Schutzzone III. Die Verbotstatbe-

stände dieser Schutzzone sind zu beachten. Auch auf die Bestimmungen 

der Rechtsverordnung des Landratsamtes Ravensburg vom 07.04.1997 

wird hiermit hingewiesen. 

 Plangenauigkeit Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer digitalisierten Flur-

karte erstellt. Es ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wobei 

sich im Rahmen einer späteren Ausführungsplanung oder Einmessung 

Abweichungen ergeben können. Dafür kann seitens der Gemeinde und 

des Planungsbüros, keine Gewähr übernommen werden. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LANDESBAUORDNUNG 

1 Rechtsgrundlagen 

- Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010. Letzte berück-

sichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313). 

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. 

Juli 2000. Letzte berücksichtigte Änderung: § 39 geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. 

Mai 2019 (GBl. S. 161, 186). 

- Gesetz über das Nachbarrecht (Nachbarrechtsgesetz - NRG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8. Januar 1996, letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 4. 

Februar 2014 (GBl. S. 65) m.W.v. 12.02.2014. 

- Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-

turschutzgesetz - NatSchG) Vom 23. Juni 2015, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. 

Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist. 

2 Präambel 

Nach §74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in Verbindung mit §4 der Gemeinde-

ordnung (GemO) für Baden-Württemberg jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gülti-

gen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Wolpertswende die Örtlichen Bauvorschriften am 

23.09.2019 als Satzung beschlossen.  

§1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebau-

ungsplanes des Planungsbüros LARS consult in der Fassung vom 23.09.2019 und umfasst die Teilflä-

chen der Flurstücks-Nummern 1600 und 1608 der Gemarkung Wolpertswende Ortsteil Mochenwan-

gen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 Landesbauordnung (LBO) handelt, wer vorsätzlich o-

der fahrlässig den aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

§3 Bestandteile der Satzungen 

Die Örtlichen Bauvorschriften bestehen aus den textlichen Festsetzungen der Örtlichen Bauvorschrif-

ten (Teil B) und deren Begründung vom 23.09.2019. 
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§4 Ausfertigungsvermerk 

Hiermit wird bestätigt, dass die Örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus dem Textteil mit Begrün-

dung und die Planzeichnung in der Fassung vom 23.09.2019 dem Gemeinderatsbeschluss vom 

23.09.2019 zu Grunde lag und diesem entspricht. 

Gemeinde Wolpertswende, den __.__.____  

 Bürgermeister Daniel Steiner 

 

§5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung ihrer Genehmigung in Kraft (§ 10 Abs. 3 

Baugesetzbuch). 

Gemeinde Wolpertswende, den __.__.____  

 Bürgermeister Daniel Steiner 
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3 Festsetzung nach Landesbauordnung gemäß §74 LBO 

3.1 Dachgestaltung 

 

 

Zulässige Dachform: SD, WD, ZD  

Es sind folgende Dachformen auf den Hauptgebäuden zulässig: SD (Sat-

teldach), WD (Walmdach) und ZD (Zeltdach). 

Mit dem Hauptgebäude direkt verbundene Anbauten oder freistehende 

Garagen dürfen vom Hauptgebäude abweichende Dachformen haben: 

Pultdach oder Flachdach.  

Dies gilt auch für untergeordnete Bauteile (z.B. Gauben, Wintergärten) 

sowie für Gebäude außerhalb der überbaubaren Flächen (z.B. Garten-

haus). Dacheinschnitte sind unzulässig. 

 

 

Zulässige Dachneigung: 18 – 32°; für Satteldächer, Walmdächer und 

Zeltdächer (Mindest- und Maximalneigung in Grad) 

Das festgesetzte Höchstmaß gilt für das Dach des Hauptgebäudes. Die 

Dachneigung von Garagen, Carports und Nebenanlagen dürfen gegen-

über dem Hauptgebäude um +/- 5° abweichen oder als Flachdach ausge-

führt werden.   

Mit dem Hauptgebäude direkt verbundene Anbauten (z.B. Vordächer) 

dürfen vom Hauptgebäude abweichende Dachneigungen haben:  bis 40° 

Neigung. 

Dies gilt auch für untergeordnete Bauteile (z.B. Gauben, Wintergärten) 

sowie für Gebäude außerhalb der überbaubaren Flächen (z.B. Garten-

haus). 

 Dachüberstände Der Dachüberstand (Abstand zwischen Außenkante der Außenwand und 

Außenkante des am weitesten überragenden, durchgehenden Bauteil 

des überstehenden Daches, waagerecht gemessen) bei Hauptgebäuden, 

Garagen bzw. Carports darf trauf- und giebelseitig maximal 1,0 m betra-

gen. Abschleppungen über Freisitzen, Hauseingängen und Balkonen sind 

zulässig. (§ 74 Abs.1 LBO). 

 Bedachung Als Dachdeckung für geneigte Dächer sind nur Dachziegel bzw. Beton-

dachziegel in einheitlichen ziegelroten bzw. rotbraunen sowie in grauen, 

anthrazitfarbenen oder schwarzen Tönen und nichtglänzend zulässig. 

Begrünte Dächer sind zulässig. 
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Carports sowie eingeschossige mit dem Hauptbaukörper direkt verbun-

dene Anbauten dürfen vom Hauptgebäude abweichende Bedachungen 

haben: begrüntes oder bekiestes Dach, Metalleindeckungen oder Glas.  

 Wiederkehre 
und 
Zwerchgiebel 

Wiederkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 

First-Richtung quer zur Haupt-First-Richtung) und Zwerchgiebel (Bau-

teile mit First-Richtung quer zur Haupt-First-Richtung, die die Traufe un-

terbrechen) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig (§ 74 Abs. 1 

LBO):  

- Max. Breite (Außenkante Außenwand): 30 % der Gebäudelänge (Au-

ßenkanten der Giebelwände ohne Berücksichtigung von untergeord-

neten Vor- und Rücksprüngen). 

- Mindest-Abstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. Dach-

aufbauten: 1,25 m. 

- Mindest-Abstand (Außenkanten) zur Gebäudekante der jeweiligen 

Giebelseite: 2,50 m. 

- Mindest-Abstand (senkrecht gemessen) zum First des Hauptdaches: 

0,50 m. 

 Dachaufbauten Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzungen zu-

lässig (§ 74 Abs. 1 LBO):  

- Ausführung als sog. Giebelgaube (auch "stehende Gaube" genannt). 

- Mindestabstand zur Gebäudekante der jeweiligen Giebelseite: 

1,50m.   

- Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum First des Hauptdaches: 

0,50 m. 

 Solartechnische 
Anlagen 

Solartechnische Anlagen (Photovoltaik- und solarthermische Anlagen) 

sind zulässig.  

Blendwirkungen auf den Naturraum der Schussen sind auszuschließen. 

Die Elemente sind deshalb in einem Winkel anzuordnen, der eine Refle-

xion zum Ufer der Schussen ausschließt. Zudem dürfen Photovoltaikan-

lagen nicht mehr als 6% polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 

ca. 3%). 

Für geneigte Dächer gilt: Solartechnische Anlagen müssen in gleicher 

Neigung wie das jeweilige Dach ausgeführt werden und müssen einen 

Mindestabstand von 0,5 m gegenüber den Dachrändern aufweisen. Auf 

geneigten Dächern sind keine Aufständerungen zulässig. Vollflächige 

Systemdächer sind ohne Mindestabstand vom Dachrand zulässig.  

Für Flachdächer gilt: Die maximale Höhe der Oberkante der Module ge-

genüber dem jeweils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der 
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Dachhaut beträgt 0,5m (Aufständerung). Als Dachhaut ist bei Flachdä-

chern der oberste Punkt der Attika zu verstehen.  

Der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächstgelege-

nen Dachkante (Attika) muss mindestens 1,0m betragen.  

3.2 Sonstige Festsetzungen 

 Bodenmodellie-
rung in den 
Grundstücken 

Abgrabungen angrenzend zur öffentlichen Erschließung sind unzulässig. 

Garagen in Kellergeschossen mit entsprechenden Zufahrten sind nicht 

erlaubt (§ 74 Abs.3 LBO).  

 Oberflächenwas-
ser und Regen-
wasserbewirt-
schaftung 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmaß zu be-

schränken. Stellplätze und Zufahrten sind in versickerungsfähigem Ma-

terial (z.B. Rasen-Gitterstein oder Rasenpflaster) oder als wassergebun-

dene Flächen auszuführen.  

Gesammeltes Niederschlagswasser kann nicht in den Untergrund versi-

ckert werden, sondern ist über den Regenwasserkanalanschluss dem öf-

fentlichen Regenwasserkanal zu zuleiten. Die Sammlung von Regenwas-

ser in privaten Zisternen ist ausdrücklich erlaubt. Bei Verwendung von 

Zisternenwasser als Brauchwasser im Gebäude sind die rechtlichen Best-

immungen der Gemeinde zu beachten.  

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutagelei-

ten, Ableiten, Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser) 

notwendig werden, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 

anzuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine 

sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu vermeiden. 

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grund-

sätzlich nicht zulässig. 

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine 

schädlichen auslaugbaren Beimischungen enthalten. 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtli-

chen Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG. 

Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg 

zu beantragen. Die für das Erlaubnisverfahren notwendigen Antragsun-

terlagen müssen nach § 86 Absatz 2 Wassergesetz (WG) von einem 

hierzu befähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. 

Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren 

Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zu-

tageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube kann 

grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 
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Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unter-

nehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde des 

Landratsamtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde 

trifft die erforderlichen Anordnungen. 

Das gesamte anfallende private Oberflächenwasser darf nicht auf den 

öffentlichen Grund geleitet werden. Die Errichtung von Notabläufen von 

privaten Grundstücken in den öffentlichen Bereich ist unzulässig. 

Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche 

Anlagen erforderlich, müssen diese im Benehmen mit der Wasserbe-

hörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind ggf. 

rechtszeitig vorzulegen. WG §48. 

Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen wird an den Regen-

wasserkanal angeschlossen. Für die Einleitung des Niederschlagswassers 

aus dem öffentlichen Kanal in ein Gewässer ist beim Wasserwirtschafts-

amt die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 

Nr. 4 WHG zu beantragen. Hierfür sind die notwendigen Planunterlagen 

in dreifacher Ausführung beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen.   

Auf den Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkana-

lisation geleitet wird, darf kein Abwasser im Sinne von verunreinigtem 

Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten, wie zum Beispiel Autowä-

sche, Reinigungsarbeiten sind nicht zulässig. WG §55 (1). 

Gemäß §81 Abs. 1 Satz 1 WG darf der natürliche Ablauf wildabfließen-

den Wassers auf ein tieferliegendes Grundstück nicht zum Nachteil ei-

nes höher liegenden Grundstücks behindert werden.  

Für Dachflächen sind nach Möglichkeit nichtmetallische Materialien zu 

wählen (Leitfaden: Naturverträgliches Regenwasserbewirtschaftung, 

DWA-A 138). Soweit trotzdem metallische Werkstoffe Verwendung fin-

den, sollen diese mit einer abtragsfreien Schutzschicht versehen sein. 

Alternative Materialien sind Aluminium, beschichtetes Zink oder Kunst-

stoffteile. Die Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis. 

Eine Einleitung des überschüssigen Wassers in den Vorfluter (Schussen) 

ist sofern die Schutzgebietsverordnung des Wasserschutzgebietes die 

zulässt, in Abstimmung mit der zuständigen unteren Wasserbe-

hörde / Naturschutzbehörde (LRA Ravensburg) zu prüfen. 

 PKW - Stellplätze Vor Garagen ist zur öffentlichen Verkehrsfläche hin eine PKW - Aufstell-

fläche von mindestens 5,00 m einzuhalten, diese dürfen nicht 
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eingefriedet werden. Diese Fläche zählt nicht als PKW - Stellplatzfläche. 

(§ 74 Abs.2 LBO). 

Pro Wohneinheit sind 2 PKW - Stellplätze nachzuweisen. Pro Einlieger-

wohnung bis 40m² Wohnfläche ist 1 PKW-Stellplatz nachzuweisen. 

 Nebenanlagen Je Baugrundstück ist außerhalb des Baufensters eine Nebenanlage nach 

§ 14 BauNVO zulässig.  

 Einfriedungen An Kreuzungsbereichen dürfen Sichthindernisse – einschl. Sträucher, 

Hecken und Einfriedungen eine Höhe von 0,90 m über Fahrbahn nicht 

überschreiten.  

Freihaltebereiche im Bereich der Wendeanlage sind einzuhalten. Bauli-

che Anlagen sonstiger Art sind im Bereich der Freihaltebereiche der 

Wendeanlage (ca. 1,0 m ab Straßenbegrenzung) unzulässig. 

 Werbeanlagen Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung an der Ge-

bäudefassade nur bis zu einer Gesamtfläche von max. 1,0 m² und nur bis 

zur Höhe der Traufe zulässig. Eine flächenhafte Beleuchtung der Fassa-

den ist nicht zulässig. Eine Beleuchtung von Werbeanlagen, die sich 

nicht direkt an Gebäuden befindet, ist unzulässig. Pro Gebäude ist nur 

eine Werbeanlage zulässig. Unzulässig sind freistehende Werbeanlagen 

sowie Werbeanlagen mit wechselnden, blinkenden, bewegten oder lau-

fenden farbigen Anzeigen sowie Booster- und Laserwerbung sowie Sky-

beamer. 

 Stromversorgung Versorgungseinrichtungen wie z.B. Kabelverteilerschränke die für die 

Stromversorgung notwendig werden, sind entlang öffentlicher Straßen 

und Wege auf den privaten Grundstücksflächen in einem Geländestrei-

fen von 0,5 m Breite zu dulden.  

 Freileitungen Freileitungen der Stromversorger, Telekommunikation und so weiter 

sind nicht erlaubt.  
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C BEGRÜNDUNG 

1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Wolpertswende plant die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „Am 
Brunnenweg“ in Mochenwangen zur Deckung des dringenden örtlichen Bedarfs an Wohnbauflächen 
im Gemeindegebiet. Der geplante Bebauungsplan liegt im direkten Anschluss an vorhandene Wohn-

nutzungen. Mit dem geplanten Vorhaben soll der südliche Ortsrand eingehalten und eine Verdich-

tung im Ort angestrebt werden.  

Alternative Flächen im Ortsteil Mochenwangen wurden untersucht (z.B. Ehemalige Papierfabrik, Bild-

stöckle Richtung Aulendorf / Schwarzer Weg, Burggasse) und aufgrund von Grundstücksverfügbar-

keit, Bebaubarkeit, Topografie, Anbindung, Außenbereichslage nicht weiter für eine Wohnnutzung in 

Betracht gezogen.  

Mochenwangen liegt ca. 10 km nordöstlich der Mittel- sowie Kreisstadt Ravensburg sowie 10 km süd-

westlich von Bad Waldsee. Der Geltungsbereich umfasst das Gelände einer als Streuobstwiese ge-

nutzten Fläche/landwirtschaftlichen Fläche im Süden von Mochenwangen. Das Gebiet ist von Norden 

und Westen von Wohnbebauung, im Süden von landwirtschaftlichen Flächen sowie einem Regen-

rückhaltebecken (RBB) und im Osten durch das Gewässer Schussen sowie darüber hinaus ebenfalls 

von Wohnbebauung umgeben. Die landwirtschaftliche Fläche im Süden wird dauerhaft als solche ge-

nutzt.  

 

Abbildung 1: Übersichtslageplan Geltungsbereich im Ort 
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2 Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB 

Die gegenständliche Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „Am Brunnenweg“ wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB behandelt. Der Bebauungsplan begründet die Zulässig-

keit von Wohnnutzungen auf einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von we-

niger als 10.000 m² (im vorliegenden Bebauungsplan liegt die zulässige Grundfläche bei ca. 6.820m²), 

die sich an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. Gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfah-

rens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend.   

Gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann im beschleunigten Verfahren von der Um-

weltprüfung, von dem Umweltbericht, bei der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 3 

Abs. 2 BauGB von der Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, von der zu-

sammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und von einer Überwachung nach § 4c BauGB 

abgesehen werden. Ferner wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB von den Verfahrensschritten zur 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.  

3 Planungsrechtliche Vorgaben 

3.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP 2002) 

Gemäß Raumstrukturkarte des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg (2002) liegt die Ge-

meinde Wolpertswende im sog. ländlichen Raum im engeren Sinne in der Region Bodensee-Ober-

schwaben. Das südlich liegende Ravensburg wird darüber hinaus als Mittelzentrum mit entsprechen-

den Infrastruktureinrichtungen ausgewiesen. Der Ortsteil Mochenwangen liegt an der regionalen 

Entwicklungsachse der B 30 zwischen Ravensburg und Bad Waldsee.  

Für diese Gebietszuordnungen gibt der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg die folgenden, 

relevanten Ziele und Grundsätze vor:  

Leitbild der räumlichen Entwicklung - Kapitel 1 

„Die Entwicklung des Landes ist am Prinzip der Nachhaltigkeit auszurichten. Bei der Befriedigung der 

sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum sind die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen, ein hohes Maß an Lebens- und Umweltqualität anzustreben und angemessene Gestal-

tungsmöglichkeiten für künftige Generationen offen zu halten.“ (G 1.1)  

„In allen Teilräumen des Landes ist unter Berücksichtigung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 
auf gleichwertige Lebensverhältnisse und eine tragfähige Sozialstruktur hinzuwirken. Dazu ist eine 

ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, gesunde Umweltbedingungen, […] anzustreben. Die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen demografischen und sozialen Gruppen der Gesell-

schaft sowie die besondere Situation von Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie 

Menschen mit Behinderungen sind zu berücksichtigen.“ (G 1.2)  
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„Zur Sicherung der Standortattraktivität der Städte und Gemeinden und zur Gewährleistung einer 
angemessenen Versorgung mit Wohnraum für alle Teile der Bevölkerung sind Wohnungsbau und 

städtebauliche Erneuerung und Entwicklung an den voraussehbaren Bedürfnissen und Aufgaben der 

Gemeinden auszurichten. […].“ (G 1.4) 

„Die natürlichen Lebensgrundlagen sind dauerhaft zu sichern. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft 

und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren und die Landschaft in ihrer Vielfalt und 

Eigenart zu schützen und weiterzuentwickeln. Dazu sind die Nutzung von Freiräumen für Siedlungen, 

Verkehrswege und Infrastruktureinrichtungen durch Konzentration, Bündelung, Ausbau vor Neubau 

sowie Wiedernutzung von Brachflächen auf das für die weitere Entwicklung notwendige Maß zu be-

grenzen, Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen zu minimieren und nachteilige Folgen nicht 

vermeidbarer Eingriffe auszugleichen. […] Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bedeut-
same Freiräume sind zu sichern und zu einem großräumigen Freiraumverbund zu entwickeln. Im Be-

reich des Umwelt- und Naturschutzes sind die Umweltqualitäts- und Handlungsziele des Umwelt-

plans Baden-Württemberg zu berücksichtigen.“ (G 1.9) 

Raumstruktur - Kapitel 2 

„Die Inanspruchnahme von Freiräumen für Siedlungszwecke ist auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken. Bei der Siedlungsentwicklung sind vorrangig die im Siedlungsbestand vorhandenen 

Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, Baulücken und Baulandreserven zu nutzen.“ (Z 2.2.3.1) 

„Siedlungsentwicklung und Städtebau sind auf die Erfordernisse einer günstigen Erschließung und 
Bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel auszurichten.“ (Z 2.2.3.2) 

„Der ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige Wohnstandortbedingungen 
Ressourcen schonend genutzt, ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungs-

angebote in angemessener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle 

Wandel sozial verträglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume gesichert werden.“ 
(G 2.4.3) 

Siedlungsentwicklung - Kapitel 3 

„Die Siedlungsentwicklung soll sich in die dezentrale Siedlungsstruktur des Landes einfügen und diese 

durch Bildung von Schwerpunkten bei der Wohnbau- und Gewerbeentwicklung erhalten und weiter-

entwickeln.“ (G 3.1.1) 

„Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Möglichkeiten der Ver-

dichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie 

Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von 

Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unver-

meidliche zu beschränken.“ (Z 3.1.9)  

„Baumaßnahmen sollen sich hinsichtlich Art und Umfang in die Siedlungsstruktur und die Landschaft 
einfügen. Auf Flächen sparende Siedlungs- und Erschließungsformen und ein belastungsarmes Woh-

numfeld ist zu achten.“ (G 3.2.4) 
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Den Zielen der Landesplanung wird mit der gegenständlichen Planung entsprochen. Dies wird zum 

Beispiel durch Deckung des Wohnraumbedarfes und damit Bereitstellung von Wohnraum, Berück-

sichtigung der natürlichen Lebensgrundlagen und Naturgüter, Siedlungsanbindung am Bestand, einer 

günstigen Erschließung, flächensparenden Bauweise sowie einer effizienten Nutzung der Grundstü-

cke erreicht.  

3.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (RVBO) 

Im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Gemeinde Wolpertswende raumstruktu-

rell als ländlicher Raum zwischen den Oberzentren Ravensburg/Weingarten und dem Unterzentrum 

Bad Waldsee im Nordosten sowie dem Mittelzentrum Bad Saulgau im Nordwesten eingestuft. Des 

Weiteren liegt der Ortsteil Mochenwangen unweit der Landesentwicklungsachsen: Weingarten nach 

Bad Saulgau sowie Weingarten Bad Waldsee. 

Für das gegenständliche Vorhaben und die oben genannten Darstellungen gibt der Regionalplan Bo-

densee-Oberschwaben die folgenden Ziele und Grundsätze vor: 

Grundsätze und Ziele für die räumliche Ordnung und Entwicklung in der Region - Kapitel 1 

„Zum Abbau des Gefälles innerhalb der Region sind die strukturschwachen ländlichen Areale […] zu 
stärken. Dazu soll das Netz von Zentralen Orten durch verstärkte Siedlungsentwicklung, Schaffung 

weiterer Arbeitsplätze und Infrastruktureinrichtungen einschließlich des Anschlusses an den Fernver-

kehr, sowie kulturelle Angebote gefördert werden. […]“ (G 1.2)  

Regionale Siedlungsstruktur - Kapitel 2 

 „Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen ist 

vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwicklungsachsen und der regional bedeutsamen 

Verkehrsverbindungen zu konzentrieren.“ (Z 2.2.1) 

„Die dezentrale Siedlungsstruktur in der Region soll erhalten werden. Neben den Siedlungsbereichen, 

vorwiegend in den Zentralen Orten, ist in den örtlichen Siedlungsschwerpunkten der Gemeinden in 

den ländlichen Bereichen eine angemessene Siedlungsentwicklung zu ermöglichen. Hier ist auch der 

derzeit dringende Wohnraumbedarf zu berücksichtigen. Auf diese Schwerpunkte ist der Ausbau des 

Verkehrsnetzes, der Energieversorgung und der weiteren Infrastruktur auszurichten. […]“ (G 2.3.1) 

Den Zielen der Regionalplanung wird aufgrund der Stärkung des ländlichen Raumes durch Siedlungs-

entwicklung im Bereich der Entwicklungsachsen sowie durch Bereitstellung von Wohnraum und ge-

meindliche Energieversorgung der gegenständlichen Planung entsprochen.  

3.3 Flächennutzungsplan 

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Wolpertswende stellt im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes eine Grünfläche mit Parkanlage dar. Im Norden grenzt der Geltungsbereich an 

Mischnutzung, im Westen an Wohnbauflächen und im Süden an ein Regenüberlaufbecken sowie 

landwirtschaftliche Flächen. Entlang der Schussen, im Osten des Geltungsbereiches, wird ein FFH-
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Gebiet dargestellt. Darüber hinaus grenzt das geplante Vorhaben im Osten an Misch- und Wohnbau-

flächen an. Im mittleren Bereich befindet sich eine Altlastenablagerung mit entsprechender Flä-

chenabgrenzung. 

Die dargestellte Parkfläche wurde als solche nie umgesetzt und genutzt, sondern sie wurde eher als 

landwirtschaftliche Fläche genutzt (Pferdehaltung, Obstbäume, …). 

 

Abbildung 2: Aktuelle Darstellung im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 

Aufgrund der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach §13b i.V.m. §13a BauGB muss der Be-

bauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Dieser ist gemäß §13a Abs. 2 

Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung redaktionell anzupassen. Das vorliegende Planvorhaben wird 

bereits von drei Seiten von Wohnbauflächen umgrenzt, daher fügt sich das Vorhaben städtebaulich 

gut in die bestehende Siedlungsstruktur ein und dient somit als Lückenschluss. Der südliche Ab-

schluss des Baugebietes orientiert sich am bestehenden Ortsrand und soll nach Süden hin nicht dar-

über hinaus weiterentwickelt werden, sondern schließt mit dem jetzigen Ortsrand ab. 

3.4 Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan „Am Friedhof“ aus dem Jahr 1976 mit mittlerweile der 6. Änderung (1988) setzt 

im westlichen Anschluss an das geplante Baugebiet ein reines Wohngebiet fest (WR). Im nördlichen 

Bereich hin zum Altort ist ein Dorfgebiet (MD) festgesetzt. Bereits im Jahr 1977 wurde zusätzlich der 

Bebauungsplan „Am Friedhof“ - Erweiterung aufgestellt, der das jetzige Plangebiet als Parkanlage 

festsetzt. Der Bereich der Parkanlage wird mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes in 

Teilen geändert werden.  

Von der überplanten Parkanlage des Bebauungsplans „Friedhof-Erweiterung“ verbleiben im Norden 
Flurstücke und im Süden ein Teilstück, das mit dem Regenüberlaufbecken überplant wird. Der Aus-

schnitt wurde so gewählt, da eine gewisse Bestandsnutzung vorhanden ist und diese keiner Ände-

rung bedarf.  
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Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes mit Grünordnung „Am Brunnenweg“ ge-
mäß §13b BauGB und die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Friedhof-Erweiterung“ soll der 
rechtsverbindliche Bebauungsplan „Am Friedhof“ – Erweiterung im Überlagerungsbereich geändert 

werden. Dessen Festsetzungen werden in diesem Bereich durch die Festsetzungen des hier vorlie-

genden Bebauungsplanes ersetzt.  

Es gilt der Rechtsgrundsatz, dass die spätere Norm die frühere überlagert, ohne dass es dazu eines 

förmlichen Aufhebungsbeschlusses für den bestehenden Bebauungsplan bedarf. Damit wird der be-

stehende Bebauungsplan für den Fall weiter gelten, falls sich der in Teilen ersetzende Bebauungsplan 

mit Grünordnung „Am Brunnenweg“ gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Am Friedhof-Erweiterung“ verzögert oder nicht zustande kommen sollte. 

 

Abbildung 3: Aktuelle Darstellung im rechtsgültigen Bebauungsplan „Am Friedhof“ - Erweiterung 

4 Das Baugebiet 

4.1 Lage, Größe und Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am südlichen Rand des Ortsteiles Mochenwangen 

der Gemeinde Wolpertswende und hat eine Größe von 2,7 ha. Das Plangebiet wird derzeit als land-

wirtschaftliche Fläche (Pferdehaltung) sowie Streuobstwiese genutzt und umfasst Teilflächen der 

Flurstücks-Nummern 1600 und 1608 der Gemarkung Wolpertswende Ortsteil Mochenwangen.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Obstbäume, eine amtlich erfasste Altlastenfläche, 

eine Telekommunikationsleitung, Elektroleitung sowie ein Kanal zum Regenüberlaufbecken. 

Das Plangebiet liegt relativ eben auf ca. 455 m ü NHN und fällt von Nord nach Süd um ca. 2 m ab. Zur 

Straße hin, vor allem im Süden (im Bereich des Kanals) steigt das Gelände auf ca. 457 m ü NHN an. 
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Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich im Osten angrenzend an das Plangebiet die Schussen, 

als Programmstrecke im Teilbearbeitungsgebiet (TBG) 11 im Rahmen der Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie (WRRL). Im Abschnitt der Schussen zwischen der Einmündung der Wolfegger Aach und 

der Booser Aach sollen durch Verbesserungen der Gewässerstruktur Lebensräume für die Gewässer-

fauna geschaffen bzw. aufgewertet werden. Weiter östlich befindet sich die Bahnstrecke Ulm-Fried-

richshafen (ca. 150 m entfernt). Im Süden des Plangebietes grenzen landwirtschaftliche Flächen an 

das Plangebiet und es befindet sich weiter südlich eine Biogasanlage (ca. 500 m entfernt). Im Westen 

grenzt ein reines Wohngebiet und im Norden ein Dorfgebiet an, in dem ein Betrieb mit Pferdehaltung 

vorhanden ist.  

4.2 Baugrund  

Im Auftrag der Gemeinde Wolpertswende wurde ein geotechnisches Gutachten zur geologischen und 

hydrologischen Beschaffenheit des Untergrundes durchgeführt (fm geotechnik GbR, Amtzell, Altus-

ried vom 14.12.2017), siehe Anlage zum Bebauungsplan.  

Grundwasserverhältnisse 

„Während den Aufschlussarbeiten am 18.09.2017 wurde in den Aufschlüssen RKS1, RKS2, RKS3, 
RKS4, RKS6, RKS8 und SG2 Wasser angetroffen. Es wurden folgende Wasserstände gemessen:  

 

Abbildung 4: Wasserstände in den Untersuchungsstellen am 18.09.2017 (fm geotechnik, 14.12.2017) 

Bei dem angetroffenen Wasser handelt es sich im gesamten Untersuchungsbereich um Grundwasser, 

welches flächig in den Postglazialkiesen vorkommt.   
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Daten zu Grundwasserhöchstständen im Projektgebiet liegen nicht vor. Aufgrund der Grundwasser-

schwankungen nach langanhaltenden Niederschlägen, sind als Bemessungswasserspiegel die o. g. 

Werte +1,00 m anzusetzen.  

Im südwestlichen Gebiet, in der Verlängerung des Fasanenweges, befindet sich das Wasserschutzge-

biet Bilgäcker, welches [zur] Wasserschutzgebietszone […] III […] gehört.“ 

Durchlässigkeit der anstehenden Böden 

„Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlässigen Untergrund und einen ausrei-

chenden Abstand zur Grundwasseroberfläche voraus. Der Untergrund muss die anfallenden Sicker-

wassermengen aufnehmen können. Die Versickerung kann direkt erfolgen oder das Wasser kann 

über ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sickeranlage mit verzögerter Ver-

sickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugeführt werden.“ 

Gemäß Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Abteilung 9, Referat 91, liegt das Plange-

biet im Verbreiterungsbereich von Auenlehm von unbekannter Mächtigkeit. Es ist mit einem klein-

räumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes zu rechnen. Der Grundwas-

serflurabstand kann bauwerksrelevant sein.  

4.3 Altlasten und Sanierung 

Auf dem Areal wurde vor dem Jahr 1974 eine ehemalige Grube mit Ziegelresten, Keramik, Holz und 

Glasscherben verfüllt. Der Bereich ist aufgrund Verfüllung im Bodenschutz- und Altlastenkataster des 

Landratsamtes Ravensburg unter der Nummer 3489 erfasst. Die Lokalisierung ist der Planzeichnung 

zu entnehmen. 

Der Baugrund muss vor der Bebauung fachgerecht saniert werden. Hierfür wird eine Sanierungspla-

nung erstellt. Im Rahmen der Baugrundsanierung sollen die kontaminierten Böden sachgerecht aus-

getauscht werden. Die entstehenden Gruben sollen mit unbedenklichen Boden- bzw. Abbruchmate-

rial widerverfüllt werden. Im Hinblick auf die spätere Nutzung wird sichergestellt, dass die Prüfwerte 

gemäß BodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch eingehalten werden.   

Die Bodensanierung hat in Abstimmung mit dem zuständigen Landratsamt Ravensburg, Untere Bo-

denschutz- und Altlastenbehörde, Bau- und Umweltamt zu erfolgen. 

4.4 Äußere Erschließung 

Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-

planes „Am Friedhof“ – Erweiterung. Die äußere Anbindung und Erschließung des Baugebietes ist 

vollständig vorhanden. Das Baugebiet wird über den Brunnenweg, Gröberstraße, Bodelschwingh-

straße, Kettelerstraße, Kolpingstraße und die Hauptstraße erschlossen. Dabei ist die Engstelle Brun-

nenweg/Gröberstraße vorhanden, die aufgrund von Grundstücksverfügbarkeiten nicht ausgebaut 

werden kann. Die Erschließung erfolgt somit ausschließlich über die Kolpingstraße und Bodel-

schwinghstraße. 
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Im Auftrag der Gemeinde Wolpertswende wurde ein Verkehrsgutachten zur Einschätzung des Kno-

tenpunktes Hauptstraße/Kolpingstraße/Bei der Kirche durchgeführt (Fachbeitrag Verkehr von Modus 

Consult, Juli 2018, Karlsruhe), siehe Anlage zum Bebauungsplan. Damit sollte das Verkehrsaufkom-

men sowie die Verkehrszunahme des geplanten Wohngebietes am Anschlussknotenpunkt für das 

Prognosejahr 2030 ermittelt sowie das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Kolpingstraße sowie 

Gröberstraße auf Verträglichkeit und Leistungsfähigkeit geprüft werden. „Die Kolpingstraße ist in der 

Analyse 2018 mit ca. 600 Kfz/d (bei ca. 10 SV>3,5t/d) am Gesamttag und ca. 62 Kfz/h (bei 0 

SV>3,5t/d) in der maßgebenden Spitzenstunde am Nachmittag belastet. 

Für das geplante Wohngebiet “Am Brunnenweg” wird eine Verkehrsmenge von ca. 300 Kfz-Fahrten/d 

(bei < 10 SV-Fahrten/d) prognostiziert. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsentwicklung 

im Landkreis Ravensburg nach der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 des Bundes (Prognose-Null-

fall 2030) ergibt sich im Prognose-Planfall 2030 mit Neubaugebiet für den Streckenabschnitt der Kol-

pingstraße zwischen Hauptstraße und Gröberstraße eine maximale Verkehrsmenge von ca. 900 

Kfz/d. Dies entspricht einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem Prognose-Nullfall 2030 von rund 

+300 Kfz/d. 

Für die Prüfung, ob die verkehrliche Entwicklung infolge des Baugebiets “Am Brunnenweg” vom be-
stehenden Verkehrsnetz verträglich und leistungsfähig aufgenommen werden kann, wird der Knoten-

punkt Hauptstraße / Kolpingstraße / Bei der Kirche im Prognose-Planfall 2030 hinsichtlich Leistungs-

fähigkeit nach HBS 2015 sowie die Straßenquerschnitte des Untersuchungsgebiets nach RASt 06 be-

wertet. 

Für den untersuchten Anschlussknotenpunkt Hauptstraße / Kolpingstraße / Bei der Kirche ergibt sich 

im Prognose-Planfall 2030 eine gute Qualitätsstufe B im Verkehrsablauf. Damit ist nachgewiesen, 

dass der Knotenpunkt die zusätzlichen Verkehrsmengen infolge des Baugebiets leistungsfähig auf-

nehmen kann und keine Ausbaumaßnahmen erforderlich sind. 
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Abbildung 5: Prognose-Planfall 2030 (Modus Consult, Juli 2018) 

Für die Straßen des Untersuchungsgebiets, die nach RASt 06 in die Kategorie “Wohnstraße” einge-
ordnet werden können (Kolpingstraße, Gröberstraße, Kettelerstraße und Bodelschwinghstraße), wer-

den im Bestand zwar Konflikte festgestellt, die jedoch aufgrund der vorhandenen, sehr geringen, 

Menge an Kfz-Verkehr in der Spitzenstunde (62 Kfz/h) verbunden mit einem niedrigen Geschwindig-

keitsniveau (vzul = 30 km/h) als unkritisch zu bewerten sind. 

Im Brunnenweg, der nach RASt 06 in die Kategorie “Wohnweg” eingeordnet werden kann, wird der 
Konflikt festgestellt, dass aufgrund der beengten Verhältnisse der Begegnungsfall Pkw / Pkw nicht 

sowie der Begegnungsfall Pkw / Rad nicht Regelkonform möglich sind. Ein Ausbau des vorhandenen 

Straßenquerschnitts ist hier aufgrund der Besitzverhältnisse der umliegenden Grundstücke, die sich 

in Privatbesitz befinden, wahrscheinlich nicht möglich, aber auch wegen der geringen Verkehrs-

menge im Prognose-Planfall 2030 (<100 Kfz/h) nicht erforderlich.“ 

Mithilfe des Gutachtens wird belegt, dass die Erschließung funktioniert und keine nennenswerten 

Konflikte zu erwarten sind.  

4.5 Lärmemissionen 

Straßenverkehr 

Nördlich des Geltungsbereiches befindet sich die Hauptstraße (L 284) von der entsprechend Lärm 

ausgeht. Ansonsten ist das Plangebiet nach Westen in ein reines Wohngebiet eingebettet und nach 

Süden schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im Osten grenzt das Plangebiet an den Fluss 

Schussen, an eine Bahnstrecke sowie an ein allgemeines Wohngebiet. 
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Um die Schallemissionen im Untersuchungsgebiet zu ermitteln wurde eine Schalltechnische Untersu-

chung in Auftrag gegeben (siehe Schalltechnische Untersuchung von emplan als Anlage zum Bebau-

ungsplan, Neusäß, Bearbeitungsstand: 23.02.2019, Projekt-Nr.: 2018 1214). 

„[Die Berechnung des Straßenverkehrslärms] erfolgt anhand des Verkehrsgutachtens des Büros Mo-

dus Consult vom 20.05.2018 für die L 284 nach den RLS-90.“   

Schienenverkehr 

Östlich der Schussen befindet sich in Nord-Süd-Richtung die zweigleisige Bahnstrecke 4500, die eine 

Schienenlärmquelle darstellt und ca. 150m vom östlichen Rand des Geltungsbereiches liegt.  

„Gemäß der 16. BImSchV ist das heranzuziehende Berechnungsverfahren für Schienenverkehr die 
Schall 03.  

Die Verkehrsmengen liegen als Prognose 2030 vor, diese wurden durch das BahnUmweltzentrum 

Berlin mitgeteilt. Auf der Strecke 4500 verkehren demnach tags 98 und nachts 23 Züge. […] 

Fazit Straßen- und Schienenverkehr 

Bewertungsgrundlage für die Lärmimmissionen im Bebauungsplangebiet [waren] die städtebaulichen 

Orientierungswerte nach DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete. Die dem Bebauungsplan beilie-

gende schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Tag-Orientierungswert von 

55 dB(A) und der Nacht-Orientierungswert von 45 dB(A) durchweg in der Summe aller einwirkenden 

Verkehrsgeräusche eingehalten wird. Maßnahmen zum Schallschutz werden mithin nicht erforderlich 

(Schalltechnische Untersuchung von emplan, Neusäß, Bearbeitungsstand: 23.02.2019, Projekt-Nr.: 

2018 1214). 

4.6 Geruchsemissionen 

Südlich des Plangebietes befindet sich eine Biogasanlage von der aus die Nahwärmeversorgung für 

das geplante Baugebiet ausgehen soll. Nördlich des Geltungsbereiches befindet sich zudem ein land-

wirtschaftlicher Betrieb mit Pferdehaltung. Um die zu erwartende Geruchsbelastung im Plangebiet 

einschätzen zu können wurde eine Lufthygienische Stellungnahme von emplan, Neusäß, Bearbei-

tungsstand: 08/09/2019, Projekt-Nr.: 2018 1214 erarbeitet.  

Biogasanlage Müller Gbr 

Die Biogasanlage Müller am Kögelhof 1 südlich des Bebauungsplangebiets wurde seitens des Büros 

Lohmeyer im Januar 2014 untersucht. 

Danach kommt das Gutachten zum Ergebnis, dass die Geruchsstundenhäufigkeit an der bestehenden 

Bebauung maximal 7 % der Jahresstunden beträgt. Zulässig wären in einem allgemeinen Wohngebiet 

10 % der Jahresstunden.   

Der Betrieb wurde zwischenzeitlich dahingehend geändert, dass zwei zusätzliche BHKWs westlich der 

bestehenden bzw. seinerzeit genehmigten Anlagen installiert wurden.   
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Nach Betreiberauskunft dienen diese jedoch lediglich der Unterstützung der drei ursprünglich geneh-

migten Anlagen, wenn diese ausfallen oder gewartet werden müssen. Die gesamte Verbrennungs-

leistung im Jahresmittel ändert sich hierdurch nicht, d. h. die Geruchsemissionen weichen bei wech-

selndem Betrieb der einzelnen Anlagen voneinander nur marginal ab. Das seinerzeit beauftragte IB 

Lohmeyer kam zu dem Schluss, dass sich die Geruchsstundenhäufigkeit von ursprünglich 7 % Jahres-

stunden nur marginal erhöhen kann, womit am südlichen Ortsrand und mithin im Baugebiet die An-

forderungen der GIRL nach wie vor eingehalten sind. Nach Auskunft des Büros Umwelttechnik Bojahr 

mbH & Co. KG, wurde im Zug der Genehmigung der beiden weiteren BHKWs eine vertiefende Unter-

suchung seitens der Immissionsschutzbehörde verzichtet.  

Da das Wohngebiet nicht näher an die Biogasanlage heranrückt als die ohnehin schon bestehende 

Bebauung von dieser entfernt ist darf billiger Weise davon ausgegangen werden, dass die zulässige 

Anzahl an Geruchsstunden von 10 % der Stunden im Jahr aus den Einträgen südlich des Baugebiets 

durch die Biogasanlage auch dort nicht überschritten wird.   

leichwohl wurden die Ergebnisse des Büros Lohmeyer durch eine Ersatzquelle abgebildet, welche die 

seinerzeitigen Ergebnisse am Ortsrand reproduziert und mithin einen Schluss darauf zulässt, inwie-

weit das Baugebiet insbesondere in Verbindung mit der Hofstelle Bentele durch Geruchsimmissionen 

beaufschlagt sein wird. Eine exakte Nachbildung wäre nicht möglich gewesen, da die Unterlagen zum 

BImSchG-Verfahren für die Anlage nicht die notwendige Tiefe in der Dokumentation verfügen. Dies 

ist jedoch auch unerheblich, solange die Anlage insgesamt kumulativ über die Anlagenteile durch 

eine Ersatzquelle abgebildet wird, die zum selben Ergebnis führt.  

Die nachstehende Ausbreitungsberechnung gibt mithin wieder, von welchen Geruchsstundenhäufig-

keiten im Planungsgebiet auszugehen ist unter der Prämisse, dass die Emissionsansätze und Ausbrei-

tungsbedingungen seinerzeit im Zug der Genehmigung der Biogasanlage korrekt gewählt wurden. Die 

effektive Emission der Ersatzquelle beträgt zur Reproduktion der seinerzeitigen Rechenergebnisse  

5.727 GE/s im Zentrum der Anlage bei einer mittleren Quellenhöhe von 4 m über Gelände. 

Hofstelle Bentele 

Für die Hofstelle Bentele an der Hauptstraße 5 in Mochenwangen nördlich des Bebauungsplange-

biets existiert keine lufthygienische Beurteilung. Der Betrieb ist langjährig mit Tierhaltung befasst. 

Auf dem Hof sind nach derzeitigem Stand nach Auskunft der Gemeinde Wolpertswende die Haltung 

von 26 Pferden und 10 Fohlen sowie ein Festmistlager genehmigt.  

Die Tiere befinden sich in Offenställen. Das zugehörige Festmistlager befindet sich südöstlich der An-

lage und weist eine Fläche um rund 25 m² auf. Darüber hinaus wird eine kleine Weidefläche östlich 

des Bebauungsplangebiets an der Bahnhofstraße genutzt. Für Weideflächen existieren allerdings in 

der VDI 3894 keine Emissionsansätze, die Emissionen werden daher auf sie Stallungen gelegt.  

Unter diesen Randbedingungen wird nach VDI 3894 Blatt 2 von folgenden Parametern ausgegangen: 
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Abbildung 6: Geruchsemissionsfaktoren 

Fazit 

Nach Aktenlage wurde für die Biogasanlage Kögelhof in 2014 ein Antrag auf immissionsschutzrechtli-

che Genehmigung gemäß § 16 BImSchG gestellt. Der Antrag wurde durch das Büro Umwelttechnik 

Bojahr verfasst. Die seinerzeitige Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass am südlichen Ortsrand 

von Mochenwangen, wo auch das Baugebiet endet, mit einer Geruchsstundenhäufigkeit von 7 % Ge-

ruchsstunden im Jahr zu rechnen ist.  

Im Januar 2018 wurde für die Biogasanlage Kögelhof ein Antrag auf immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung gemäß § 16 BImSchG gestellt. Der Antrag wurde durch das Büro Umwelttechnik Bojahr 

verfasst. Die diesbezügliche lufthygienische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: „In der 
Geruchsprognose für den Betrieb der Biogas Müller GbR (Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Stand April 2014) wurde festgestellt, dass die Geruchswahrnehmungshäufigkeit (berechnet in Pro-

zent der Jahrstunden) bei 7 % der Jahresstunden für die gesamte Anlage liegt. Die Grenzwerte für 

Wohn-/Mischgebiete (gemäß Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL) liegt bei 0.10 (10 %). Durch die 

aktuelle Erweiterung der Biogas Müller GbR um zwei weitere BHKW wird es zu keiner Erhöhung vom 

Input- und Output der Stoffe kommen. Da die Fahrweise der zwei neuen BHKW nach der Erweiterung 

flexible ist, d.h. nur wenn Energie im Netz benötigt wird und nur tagsüber, ist lediglich mit einer mar-

ginalen Erhöhung der Geruchseinheiten nach der Erweiterung der Anlage zu rechnen. Es ist davon 

auszugeben, dass der Grenzwert von 10 % GIRL deutlich unterschritten wird.“  

Es betrifft dies den Südrand des Bebauungsplangebiets, welcher der Anlage am nächsten liegt.  

Die Emissionen und Immissionen wurden anhand der seinerzeit ermittelten Rechenwerte durch eine 

Ersatzquelle modelliert, die zu denselben Ergebnissen führt. 

Im vorliegenden Gutachten wurden ergänzend die Geruchsimmissionen aus dem Betrieb Bentele - 

Pferdehaltung anhand der vorliegenden Genehmigungslage untersucht. Die Untersuchung kommt zu 

dem Ergebnis, dass von einer jährlichen Geruchsstundenhäufigkeit von 6 % am nördlichen Rand des 

Bebauungsplangebiets auszugehen ist, wenn VDI 3894, Blatt 2 und der dort genannte Gewichtungs-

faktor von f = 1 strikt angewandt wird.   

Geht man davon aus, dass die Gewichtung der Geruchsstundenhäufigkeiten entsprechend des Bay. 

Arbeitskreis „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ mit f = 0,4 unter Verweis auf die Genehmi-
gungspraxis in Baden-Württemberg vorzunehmen ist, betragen die maximalen Geruchsstundenhäu-

figkeiten am Nordrand des Bebauungsplangebiets im Jahresmittel 2,4 %.   
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Summiert man alle denkbaren Geruchsstundenhäufigkeiten aus beiden Immissionsrichtungen auf 

und lässt hierbei beiseite, dass ein Hedonikfaktor von f = 0,4 im Gegensatz von VDI 3894, Blatt 2 mit f 

= 1 fachlich angebracht wäre , und die Ereignisse der beiden Anlagen als Verursacher finden zu unter-

schiedlichen Tagen statt, so ist auch dann nicht von einer Überschreitung der Anforderungen der 

GIRL für allgemeines Wohngebiet auszugehen, in der Summe ist von maximal 7 % Geruchsstunden 

am Südrand des Planungsgebiets im Jahr auszugehen, am Nordrand von etwa 6 % im Jahresmittel.   

Der Grenzwert von 10 % Geruchsstundenhäufigkeit wird damit eingehalten und es zeigt sich auch, 

dass sich im eigentlichen Bebauungsareal eine graduelle Abnahme der Geruchseinträge von Süd nach 

Nord bzw. umgekehrt ergibt, was zur Folge hat, dass die Betrachtung der nördlichen und südlichen 

Randbereiche eine Berechnung für die ungünstigsten denkbaren Fälle darstellt.  

Die Aussagen der ursprünglichen Stellungnahme aus 01/2019 bestätigen sich damit, selbst unter der 

Prämisse, dass die Geruchsimmissionen nach VDI 3894, Blatt 2 überschätzt werden, zumindest was 

Pferdehaltungen anbelangt. 

4.7 Sonstige fachliche Belange 

Bau- und Bodendenkmäler 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind innerhalb des Plangebietes und auch daran angrenzend keine 

Bau- und Bodendenkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes (DSchG BW) vorhanden. Sollten bei 

den Bauarbeiten entsprechende Hinweise auf mögliche Bodendenkmäler vorliegen, so sind die ein-

schlägigen Vorschriften hinsichtlich des Denkmalschutzes anzuwenden (siehe textliche Hinweise).  

Wasserschutzgebiet 

Der südliche Teil des Bebauungsplanes (Regenrückhaltebecken, RBB) liegt im rechtskräftigen Wasser-

schutzgebiet Bilgäcker (WSG-Nummer: 436110) Schutzzone III. Die Verbotstatbestände dieser Schutz-

zone sind zu beachten.  

Überflutungsfläche 

Ein Teil des Geltungsbereiches liegt im südlichen Bereich innerhalb der Überflutungsfläche HQextrem 

und kann somit bei extremen Hochwasserereignissen leicht betroffen sein. Die betroffene Fläche um-

fasst die privaten und öffentlichen Grünflächen der Grundstücke 26, 27 und 28. Baufenster sind in-

nerhalb dieser Fläche nicht situiert. Diese Hochwassersituation ist zu berücksichtigen und daher als 

nachrichtlich Übernahme in der Planzeichnung dargestellt; spezifische Festsetzungen zum Hochwas-

serschutz sind nicht erforderlich. 

Altlastenverdachtsfläche 

Gegenwärtig befindet sich auf dem Areal eine amtlich erfasste Altlastverdachtsfläche, Flächen-Num-

mer: 3489 (Altlablagerung, Grubenverfüllung). Diese muss vor der Bebauung fachgerecht saniert 

werden. Hierzu wurde eine Baugrunduntersuchung (Siehe Anlage zum Bebauungsplan) erarbeitet 

und eine Sanierungsplanung in Auftrag gegeben. Näheres siehe Kapitel 4.3 Altlasten und Sanierung. 
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5 Entwicklung und städtebauliches Konzept 

5.1 Städtebauliches Konzept 

Vorrangig sollen geeignete Flächen bereitgestellt werden, um hier eine bedarfsgerechte und Land-

schaftsbild verträgliche Wohnbebauung zu schaffen. Gemäß der räumlichen und strukturellen Aus-

gangslage in Wolpertswende/OT Mochenwangen soll diese Bebauung einen dörflichen und kleinteili-

gen Charakter haben. Angestrebt und gewünscht ist die Errichtung von Einfamilienhäusern, und in 

Teilbereichen Doppelhäusern.   

Der Geltungsbereich liegt in relativ ebenerdig am südlichen Ortsrand von Mochenwangen. Insgesamt 

entstehen ca. 35 Baugrundstücke.  

Übergeordnetes städtebauliches Ziel, ist die bestmögliche Integration in die Landschaft. Vor diesem 

Hintergrund wurden insbesondere die Situierungen und Höhenlagen der Gebäude sowie des Stra-

ßenraumes so festgesetzt, dass möglichst wenige Geländemodellierungen erforderlich sind, die na-

türliche Topographie des Bestandsgeländes weitestgehend aufgegriffen wird und diese auch nach 

der Bebauung noch ablesbar ist. Es soll jedoch dennoch darauf geachtet werden, dass die Gebäude-

höhen so konzipiert werden, dass die Wohnqualität möglichst hoch ist und die hochwertigen Blickbe-

züge in die offene Landschaft bestmöglich sichergestellt werden. Ergänzend wird angestrebt, dass 

das innere Erscheinungsbild des neuen Wohngebietes einen möglichst ruhigen und homogenen Cha-

rakter erhalten soll. Die Festsetzungen entlang einzelner Straßenräume sollen daher aufeinander ab-

gestimmt werden.   

Darüber hinaus soll das Maß der Bebauung so gewählt werden, dass der offene, dörfliche Charakter 

Mochenwangens erhalten und durchlässige Blickbezüge gewahrt werden.  

Die bauliche Gestaltung der Gebäude soll der gewachsenen regionaltypischen Bauweise entspre-

chen. Energetische Bauweisen sollen ermöglicht werden. Das Erscheinungsbild soll in sich ruhig und 

homogen wirken. 

5.2 Erschließungskonzept 

Wie unter dem Punkt Planungsanlass bereits ausgeführt, möchte die Gemeinde Wolpertswende zur 

Deckung des dringenden örtlichen Bedarfes an Wohnbauflächen im gegenständlichen Plangebiet 

eine Baufläche für ca. 27 freistehende Einzelhäuser sowie 8 Doppelhaushälften ausweisen.  

Das Plangebiet wird als Erweiterung und Verdichtung des bestehenden Wohngebietes „Am Friedhof“ 
gesehen und grenzt bereits im Norden und Westen an bestehende Wohnbebauungen an. Die Fläche 

ist derzeit landwirtschaftlich genutzt und beinhalten einen Streuobstbestand.  

Im Vorfeld der Planungen wurden für das Plangebiet unterschiedliche Erschließungs- und Bebauungs-

varianten entwickelt und diskutiert:  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Am Brunnenweg" gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Am Friedhof-Erweiterung" 

Entwicklung und städtebauliches Konzept 
 

 

www.lars-consult.de Seite 40 von 54 

 

   

Abbildung 7: Erschließungsvarianten 01,02 und 03 (von links nach rechts, LARS consult 2017) 

In der Planvariante 01 verlaufen ausgehend vom bestehenden Brunnenweg Richtung Südosten vier 

Stichstraßen, die jeweils in einem Wendehammer enden und Möglichkeiten für öffentliche Stell-

plätze anbieten.  

Die Erschließungsvariante 02 sieht eine Ringerschließung von Nordosten nach Südwesten vor. Die Zu-

sammenführung endet in einem Platz, der ebenso öffentliche Stellplätze beinhaltet.  

Die Variante 03 stellt ebenso eine Ringerschließung dar, wobei die Straßen ausgehend vom Brunnen-

weg Richtung Südosten verlaufen und dadurch eine bessere Ausrichtung der privaten Grundstücke 

ermöglicht wird. Zudem befinden sich in der Parallelstraße zur Schussen Aufweitungen, in denen 

ebenso öffentliche Stellplätze angeboten werden können.  

Letztlich wurde die Variante 03, mit Ringerschließung, vom Gemeinderat der Gemeinde Wolperts-

wende aufgrund der Erschließung ohne Wendehämmer favorisiert und im gegenständlichen Entwurf 

weiter vertieft. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit Grünordnung „Am Brunnenweg“ orien-
tieren sich an den bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Friedhof“.  

In den Konzeptideen war der Bereich entlang der Schussen als Erholungsraum mit verschiedenen 

Wegebeziehungen angedacht. Aufgrund der Nähe zur Schussen und des FFH-Gebietes, wurde im Ein-

vernehmen mit dem Landratsamt Ravensburg sowie der Gemeinde von einem Verbindungsweg ent-

lang der Schussen abgesehen. Die Gründe liegen in der Verbesserung der Gewässerstruktur und 

Schaffung bzw. Aufwertung von Lebensräumen für die Gewässerfauna. Zudem wurde eine FFH Vor-

prüfung durchgeführt, um Beeinträchtigungen der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumty-

pen bzw. Lebensräume von Arten abzuschätzen. Das Ergebnis ist, dass durch das Vorhaben jedoch 

keine erheblichen Beeinträchtigungen für Lebensraumtypen der geschützten Arten innerhalb des 

FFH-Gebietes zu erwarten sind. Es ist auch keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Ar-

ten zu erwarten. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Ravensburg wurde zusätzlich zum Mindest-

abstand des Geltungsbereichs zur Schussen von 10 m ab Böschungsoberkante und anschließend in-

nerhalb des Geltungsbereichs ein 5 m breiter Streifen frei von Bebauung und Beleuchtungsanlagen 
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gehalten. Zusätzlich zu den insgesamt 15 m wurde die Baugrenze im Abstand von 5m zur privaten 

Grünfläche festgesetzt, sodass ein geeigneter Abstand zum FFH Gebiet vorhanden ist. 

  

Abbildung 8: Darstellung Plangebiet als 3D-Visualisierung (Stand: Nov. 2018) 

5.3 Grünordnerisches Konzept 

Mit dem Grünordnerischen Konzept sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:  

- Aufwertung und Gliederung der öffentlichen Straßenräume durch angepasste Durchgrünung  

- Verwendung heimischer, standortgerechter Gehölze gemäß den zutreffenden Pflanzempfehlun-

gen in der Satzung  

- Erhalt der Versickerungsfähigkeit des Bodens durch Reduzierung der Flächenversiegelung auf pri-

vaten und öffentlichen Flächen  

- Erhalt bestehender und Schaffung neuer naturnaher Elemente, welche wichtige Lebensräume für 

Tiere und Pflanzen darstellen 

Neben den städtebaulichen/architektonischen Festsetzungen soll durch Festsetzungen und Empfeh-

lungen zur Bepflanzung bzw. Gestaltung der Freiflächen (z.B. Einfriedungen, Nebenanlagen etc.) neu 

entstehende Wohngebiet so gestaltet werden, dass das Verhältnis von Baukörpern und Freiraum 

zum einen ein harmonisches und dorftypisches Erscheinungsbild aufweist und zum anderen eine 

standortgerechte ökologische Wertigkeit für Flora und Fauna (Durchlässigkeit, Nischen, Rückzugsbe-

reiche etc.) darstellt. Durch Festsetzungen und Hinweise zu Überbauung, Versiegelung, Pflanzemp-

fehlungen, Energiegewinnung, Wasserrückhalt etc. sollen sowohl die Flächeninanspruchnahme als 

auch sonstige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch das Vorhaben auf das notwendige Mi-

nimum reduziert werden.  

Es wurde eine FFH Vorprüfung durchgeführt, um Beeinträchtigungen der durch das Vorhaben be-

troffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten abzuschätzen. Das Ergebnis ist, dass durch 

das Vorhaben jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen für Lebensraumtypen der geschützten 

Arten innerhalb des FFH-Gebietes zu erwarten sind. Es ist auch keine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Arten zu erwarten. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Ravensburg wurde 
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zusätzlich zum Mindestabstand des Geltungsbereichs zur Schussen von 10 m ab Böschungsoberkante 

und anschließend innerhalb des Geltungsbereichs ein 5 m breiter Streifen frei von Bebauung und Be-

leuchtungsanlagen gehalten. Zusätzlich zu den insgesamt 15 m wurde die Baugrenze im Abstand von 

5m zur privaten Grünfläche festgesetzt, sodass ein geeigneter Abstand zum FFH Gebiet vorhanden 

ist.  

Die vorhandenen Streuobstbäume werden aufgrund der vorliegenden Planung überplant und müs-

sen der Planung weichen. Die Gemeinde ist aber am Erhalt der bestehenden wertvollen Streuobst-

wiesen innerhalb des Gemeindegebietes interessiert und erstellt aus diesem Grund derzeit ein Streu-

obstwiesenkonzept, um die Streuobstbäume zu erhalten bzw. an anderer Stelle zu sichern und zu 

entwickeln.  

6 Festsetzungskonzept 

6.1 Art der Baulichen Nutzung 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind Wohngebäude, 

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

renden Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 

für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden dabei 

ausgeschlossen, um den Charakter des Wohnens zu stärken und um das Beeinträchtigungspotential 

der Planung hinsichtlich Umweltbelangen möglichst gering zu halten. Durch diese Festsetzung soll 

der Charakter des überwiegenden allgemeinen Wohnens im Umfeld des westlich und südöstlich an-

grenzenden Wohngebietes fortgesetzt werden. 

6.2 Maß der Baulichen Nutzung 

Grundfläche 

Die festgesetzte maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 orientiert sich an der umgebenden, rela-

tiv lockeren Bestandsbebauung im Norden des Plangebietes. Sie wurde daher gegenüber der für All-

gemeine Wohngebiete zulässigen Obergrenze nach §17 BauNVO um 0,05 heruntergesetzt. Gemäß § 

19 Abs. 4 kann diese Obergrenze durch Garagen und Stellplätzen (inkl. Zufahrten), Nebenanlagen 

(nach § 14 BauNVO) sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um max. 50% über-

schritten werden. 

Gebäudehöhe 

In Anlehnung an die bereits vorhandenen Gebäude im Westen des Plangebietes soll mit der Festset-

zung einer maximalen Wandhöhe von 6,0 m sowie einer maximalen Firsthöhe von 8,50m ein einheit-

liches Ortsbild entstehen sowie Blickbezüge geschaffen und Verschattung vermieden werden. Grund-

sätzlich zielt die geplante Bebauung auf eine einheitliche Bebauung innerhalb des Plangebietes und 

einer einheitlichen Höhenentwicklung in Bezug auf die umgebenden Bebauung ab.  
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Fertigfußbodenoberkante 

Durch die Festsetzung einer Fertigfußbodenoberkante (FOK) des Erdgeschosses soll sichergestellt 

werden, dass sich Gebäude ohne zu große Gebäudesockel in die vorhandene, ebene Topographie 

einfügen, der Wasserabfluss gesichert ist und dass Geländesprünge zwischen benachbarten Grund-

stücken auf ein Minimum reduziert werden. Die FOK wird sowohl für das Wohngebäude als auch für 

die Garage bzw. den Carport festgesetzt. Sie darf max. 0,3 m über der fertigen Straßenoberkante, ge-

messen in der Mitte der zur Straße gewandten Gebäudeseite, betragen.  

Die maximale FOK ist hierbei wie folgt zu ermitteln: Die geplanten Gebäudeaußenkanten der jewei-

lien baulichen Anlage werden senkrecht (in Richtung der Grundstückszufahrt) bis zum Schnittpunkt 

mit dem Fahrbahnrand (Straßenbegrenzungslinie) verlängert. Die dort vorhandenen Höhenwerte der 

Erschließungsstraße, bzw. des Gehwegs werden als Höhenbezugspunkt für die jeweilige Bauparzelle 

ausgemittelt.  

Abgrabungen zum Straßenraum sowie Garagen in Kellergeschossen sind unzulässig, um hier Gelän-

desprünge zu den Nachbarn und zur öffentlichen Erschließungsstraße zu vermeiden. 

6.3 Bauweise und Baugrenzen 

Es wird offene Bauweise (o) festgesetzt, die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand (ausgenom-

men Doppelhäuser) nach § 5 LBO zu errichten. Dabei sind gemäß den Festsetzungen Einzelhäuser so-

wie in einzelnen Bereichen auch Einzel- und Doppelhäuser zulässig, um hier die Möglichkeit des ver-

dichteten Bauens zu ermöglichen. Daher werden in Nähe der Haupterschließungsstraße Am Brun-

nenweg auch Doppelhäuser zugelassen, um auch den Verkehr im geplanten Wohngebiet niedrig zu 

halten. 

Überschreitungen der zeichnerisch festgelegten Baugrenzen sind dabei in geringfügigem Ausmaß mit 

untergeordneten Bauteilen gemäß §5 Abs. 6 LBO, d.h. mit Bauteilen, welche bei der Bemessung der 

Abstandsflächen (wie z.B. Dachüberstände, untergeordnete Balkone und Erker, etc.) außer Betracht 

bleiben, zulässig. Damit soll keine Beeinträchtigung des städtebaulichen Erscheinungsbildes ermög-

licht werden. 

Gemäß den Darstellungen in der Planzeichnung sind oberirdische Garagen (GA) und Carports nur in-

nerhalb der Baufenster und den in der Planzeichnung dargestellten Abgrenzung für Garagen und Car-

ports zulässig.     

Die zulässigen Baukörper orientieren sich damit im Wesentlichen an der umgebenden Bebauung.  

Durch die Ausweisung von großen Baufenstern bleibt die spätere Parzellierung und Anordnung der 

Gebäude in den Baugrundstücken flexibel – definiert ist ein Mindestabstand von 2,5 m gegenüber 

dem öffentlichen Straßenraum. Das Baufenster entlang der Schussen wird zur Schussen hin mit ei-

nem größeren Abstand zum Gewässer festgesetzt. Somit wird dem Gewässer mit seinen Schutzberei-

chen mehr Platz zur Entwicklung und Verbesserung der Gewässer gegeben.  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Am Brunnenweg" gemäß §13b BauGB und die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes "Am Friedhof-Erweiterung" 

Festsetzungskonzept 
 

 

www.lars-consult.de Seite 44 von 54 

 

Der Gewässerrand liegt außerhalb des Geltungsbereiches (ab Böschungsoberkante Schussen 10m Ab-

stand zum Geltungsbereich eingehalten). Zusätzlich wird eine private Grünfläche von 5m und ein Ab-

stand der Baugrenze zur privaten Grünfläche von 5m festgesetzt, um hier mögliche Beeinträchtigun-

gen auf das FFH-Gebiet zu vermeiden. 

6.4 Verkehrsflächen und innere Erschließung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt unmittelbar im Anschluss an bestehende Wohnge-

biete mit Erschließungsstraßen (siehe auch Kapitel 4 der Begründung). 

Die innere Erschließung erfolgt vom bestehenden Brunnenweg aus, der in seiner Straßenraumbreite 

von circa 3,50 m (einspurig) auf 8,50 m (zweispurig) ausgebaut werden soll, um den Verkehr des 

neuen Baugebietes abzuleiten. Zudem ist geplant, entlang des Brunnenweges, zusätzlich zu den auf 

den privaten Flächen geforderten Stellplätzen, parallele Stellplätze für Gäste/Bewohner bereitzuhal-

ten. Der Ausbau des Brunnenweges wird bis zur Einmündung der Bodelschwinghstraße geplant. Zum 

einen ist abzusehen, dass im südlichen Abschnitt des Brunnenweges kein neuer Fahrverkehr hinzu-

kommt (der Verkehr wird über bestehende Straßen nach Norden an das überörtliche Straßennetz ab-

geleitet) und zum anderen ist der Ausbau durch den bestehenden Kanal beschränkt. 

Vom Brunnenweg aus führen drei Planstraßen in Richtung Schussen, die mit einer Verbindungsstraße 

(Parallelstraße zum Brunnenweg) miteinander verbunden werden und somit den Großteil der ge-

planten Grundstücke erschließen. Nach Norden gibt es einen schmalen Stich mit 3,50 m breite, um 

das nördlichste Grundstück zu erschließen. Auch nach Süden gibt es einen Stich, der eine Straßen-

raumbreite von 6,0 m breite bereithält und in einem Wendehammer endet (Radius 9,0 m), um das 

Wenden mit Fahrzeugen wie PKW oder 2-achsigen Müllfahrzeug zu ermöglichen. Vom Wendeham-

mer aus führt ein Fußweg mit einer Breite von 3,50 m nach Süden, um hier eine Verbindung an das 

bestehende Fußwegenetz zu gewährleisten. 

Die Straßenraumbreiten wurden entsprechend breit geplant, um zu gewährleisten, dass die infra-

strukturellen und funktionalen Erfordernisse (Wasserführung, Begegnungsverkehr etc.) abgedeckt 

werden können. Zugleich bietet diese Festsetzung Spielraum für eine ansprechende Gestaltung des 

späteren Straßenraumes im Rahmen der Erschließungsplanung.  

Die Erschließung der Hinterlieger-Flurstücke 1591 und 1593 ist durch das eingetragene Geh- und 

Fahrtrecht im Bereich der „öffentliche Grünfläche, Verkehrsgrün, Regenrückhaltebecken (RBB)“ mit 

einer Breite von 3,0 m am nord-östlichen Rand des Bebauungsplangebiets gesichert. 

6.5 Grünordnung 

Der Bebauungsplan sieht eine Durchgrünung der privaten Bauparzellen mit einheimischen Laubaum- 

und Obstbaumpflanzungen (gem. Pflanzliste) vor. Pro angefangene 500m² Bauparzelle ist mindestens 

ein heimischer Laubbaum bzw. ein heimischer Obstbaumhochstamm zu pflanzen. 

Die Schussen ist im Landesentwicklungsplan als „Gewässer mit besonderer Bedeutung für den Arten- 

und Biotopschutz“ genannt und soll durch Verbesserungen der Gewässerstruktur Lebensräume für 
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die Gewässerfauna geschaffen beziehungsweise aufgewertet werden. Daher wurde auch der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans mit 10m Abstand zur Böschungsoberkante Schussen eingetragen. 

Zusätzlich wird eine private Grünfläche mit Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf einer Breite 

von 5m (in dem keine Nebenanlagen oder Beleuchtungsanlagen erlaubt sind) und ein Abstand der 

Baugrenze zur privaten Grünfläche von 5m festgesetzt, um hier mögliche Beeinträchtigungen auf das 

FFH-Gebiet zu vermeiden. Die Schussen mit ihren Begleitgehölzen stellt eine wichtige Leitstruktur in 

Nord-Süd-Richtung dar und verbindet mehrere räumlich getrennte Lebensräume. Sie dient gleichzei-

tig auch einzelnen Individuen als Jagdhabitat. Hier sind durchgehend die höchsten Aktivitäten festge-

stellt worden. Zusätzlich zum festgelegten Abstand der geplanten Bebauung zur Schussen dürfen 

keine Nebenanlagen und direkte Beleuchtungen auf der ganzen Länge vorhanden sein. 

Um eine Zuwegung zum Gewässer Schussen zu ermöglichen wird im nördlichen Bereich der Baureihe 

entlang des Gewässers ein 3,0m breiter Streifen auf öffentlichem Grund freigehalten.  

Südlich das bestehenden Regenüberlaufbeckens soll zur Entwässerung des Baugebietes ein Regen-

rückhaltebecken (RBB) entwickelt werden, der das Niederschlagswasser aus dem geplanten Gebiet 

aufnimmt. Die genaue Dimension ist im Zuge der Erschließungsplanung zu berücksichtigen.  

Im südlichen Bereich des Brunnenweges ist östlich ein bestehender Kanal verortet, der durch die 

Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche gesichert und somit nicht überbaut werden darf.  

7 Örtliche Bauvorschriften nach §74 LBO 

7.1 Dachgestaltung 

Dachform: 

Ein wesentliches Merkmal der städtebaulichen Gestaltung ist die Festlegung von Satteldächern, 

Walmdächern und Zeltdächern mit einer Dachneigung von 18 - 32°. Zielsetzung ist zum einen auch in 

Bezug auf die umgebende Bebauung, eine möglichst einheitliche Dachlandschaft zu erhalten. Zum 

anderen spielen die Interessen der Bauwerber eine wichtige Rolle, die neben den bereits in der Um-

gebung vorhandenen Satteldächern auch aktuellere Dachformen wünschen.  

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (max. Wandhöhe und max. Firsthöhe) sol-

len annähernd gleiche Gebäudevolumina entstehen, wobei auch die festgesetzten Dachformen ein 

annähernd einheitliches Bild ergeben. Flachdächer und Pultdächer werden ausgeschlossen, da diese 

Dachformen ein uneinheitliches Bild der Dachlandschaft sowie der Gebäudevolumina ergeben wür-

den. 

Mit den zulässigen Dachformen Satteldach, Walmdach und Zeltdach ist somit eine entsprechend 

große Bandbreite an Möglichkeiten der Dachgestaltung gegeben.    

Von einer Festlegung der Hauptfirstrichtung wurde zugunsten einer etwas freieren Anordnung durch 

die Bauwerber abgesehen – dies wird an dieser Stelle im Gemeindegebiet mit teilweise wechselnden 
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Firstrichtungen im Umfeld für vertretbar erachtet. Somit ist auch eine wirtschaftlichere Nutzung von 

Sonnenenergie möglich. 

Weitere wichtige gestalterische Steuerungen der Dachlandschaft erfolgen durch die textlichen Fest-

setzungen zur Dachgestaltung. Nur eingeschossige Anbauten (z.B. Wintergärten) sowie Garagen, Car-

ports und Nebenanlagen dürfen abweichende Dachformen (Pult- oder Flachdach) sowie auch vom 

Hauptbaukörper abweichende Dachneigungen (+/- 5° oder als Flachdach) aufweisen.     

Dachüberstände: 

Dachüberstände, als Maßnahme zum Wetterschutz für Gebäude, sollen bei den Haupt- und Neben-

gebäuden max. 1,0m Überstand gegenüber der Außenwand betragen, um einen annähernd gleichen 

Dachüberstand der Gebäude zu gewährleisten.    

Dachdeckung: 

Als Dachdeckung für geneigte Dächer werden nur Dachziegel bzw. Betondachziegel (bezogen auf das 

jeweilige Grundstück) in einheitlichen ziegelroten bzw. rotbraunen sowie in grauen, anthrazitfarbe-

nen oder schwarzen Tönen und nichtglänzend zugelassen. Die Begründung liegt hier in den in der 

Umgebung vorhanden Dachfarben wie rot, braunen oder anthrazitfarbenen Tönen. Begrünte Dächer 

sind im Sinne des Klimaschutzes erwünscht und daher zulässig. Carports sowie eingeschossige mit 

dem Hauptbaukörper direkt verbundene Anbauten dürfen vom Hauptgebäude abweichende Beda-

chungen haben, da diese aufgrund ihrer Größe eine untergeordnete Rolle spielen.  

Wiederkehre, Zwerchgiebel, Dachgauben: 

Wiederkehre und Zwerchgiebel sowie auch Dachgauben werden in einem Rahmen festgesetzt, dass 

diese gegenüber dem Hauptbaukörper untergeordnet sind, sich gestalterisch in die Dachlandschaft 

einfügen und die Dachränder der Hauptgebäude frei bleiben. Um einer Entstehung von Ungleichge-

wicht vorzubeugen darf die maximal Breite der Wiederkehre und Zwerchgiebel max. 30% der Gebäu-

delänge betragen. 

Solartechnische Anlagen: 

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind nur zulässig, sofern sie das Erscheinungsbild nicht beein-

trächtigen und Blendwirkungen auf den Naturraum der Schussen ausschließen. Die Elemente sind 

deshalb in einem Winkel anzuordnen, der eine Reflexion zum Ufer der Schussen ausschließt. Zudem 

dürfen Photovoltaikanlagen nicht mehr als 6% polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite ca. 

3%), da Sie zu einer fehlgeleiteten Eiablage von Wasserinsekten führen, weil diese die spiegelnden 

Oberflächen mit Wasseroberflächen verwechseln können.  

Weitere Festsetzungen beziehen sich auf die Ermöglichung einer einheitlichen und harmonischen 

Dachlandschaft. 
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7.2 Weitere Örtliche Bauvorschriften nach §74 LBO 

Versickerung und Umgang mit Niederschlagswasser: 

Angestrebtes Ziel ist es, Bodenversiegelungen auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Aus 

diesem Grund wird festgesetzt, dass Zufahrten und Stellplätze sowohl auf öffentlichem als auch auf 

privatem Grund in wasserdurchlässiger Ausführung angelegt sein sollen (Rasen-Gitterstein, Rasen-

fuge, Schotterrasen, wassergebundene Decke).  

Nachdem der Untergrund keine Versickerung zulässt, ist das anfallende Oberflächenwasser in den 

Regenwasserkanal abzuleiten. Auch aufgrund der Lage in einem von Überflutung potentiell gefährde-

ten Gebiets und aufgrund der Neuversiegelung von Flächen wird der Oberflächenwasserabfluss ver-

stärkt und der Boden kann nur schwer Wasser aufnehmen, sodass hier das Regenwasser in einen Ka-

nal abgeleitet werden muss. 

Das anfallende Niederschlagswasser aus den Erschließungsstraßen und den Grundstücken kann da-

her ungedrosselt in die Kanalisation eingeleitet werden. Unter dem Satzungspunkt 3.2 ist dies gere-

gelt.  

PKW – Stellplätze: 

Zur Deckung des Bedarfs an Parkierungsflächen auf den Privatgrundstücken sind je Wohneinheit min. 

2 oberirdische PKW-Stellplätze nachzuweisen. Vor den Garagen bzw. Carports ist dabei gegenüber 

dem öffentlichen Straßenraum ein Aufstellbereich von min. 5,0m einzuhalten. Dieser kann nicht als 

Stellplatz angerechnet werden. 

Einfriedungen: 

An Kreuzungsbereichen dürfen Sichthindernisse zur Sicherung der Verkehrssicherheit – einschließlich 

Sträucher, Hecken und Einfriedungen eine Höhe von 0,90 m über Fahrbahn nicht überschreiten.  

Freihaltebereiche im Bereich der Wendeanlage sind einzuhalten. Bauliche Anlagen sonstiger Art sind 

im Bereich der Freihaltebereiche der Wendeanlage (ca. 1,0 m ab Straßenbegrenzung) unzulässig. Auf-

grund der beengten Grundstücksflächen können keine Freihaltezonen berücksichtigt werden. Um 

dennoch einen gewissen Spielraum zu erhalten, werden Einfriedungen im Bereich der Wendeanlage 

nicht zugelassen.  

Es gelten die einschlägigen Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) sowie das geltende Nachbarrecht 

von Baden-Württemberg. 

Werbeanlagen: 

Laut Art der Baulichen Nutzung sind im Plangebiet unter anderem die der Versorgung des Gebiets 

dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störenden Handwerksbetriebe sowie Anla-

gen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig. Daher werden auch Wer-

beanlagen zugelassen. Um das Gesamterscheinungsbild dadurch nicht zu beeinträchtigen aber auch 

im Sinne des Insektenschutzes, wird die Errichtung der Werbeanlagen hinsichtlich Größe und 
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Gestaltung reglementiert: Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung an der Gebäu-

defassade nur bis zu einer Gesamtfläche von max. 1,0 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig. 

Eine flächenhafte Beleuchtung der Fassaden ist nicht zulässig. Eine Beleuchtung von Werbeanlagen, 

die sich nicht direkt an Gebäuden befindet, ist unzulässig. Pro Gebäude ist nur eine Werbeanlage zu-

lässig. Unzulässig sind freistehende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselnden, blinken-

den, bewegten oder laufenden farbigen Anzeigen sowie Booster- und Laserwerbung sowie Skybea-

mer. 

8 Naturschutzfachliche Belange 

Nachdem es sich um einen Bebauungsplan gemäß §13b i.V.m. §13a BauGB handelt, ist keine formale 

Umweltprüfung erforderlich (§13a Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB). Um Konflikte zu vermeiden wurden 

dennoch die naturschutzfachlichen Belange überschlägig überprüft.  

Gemäß der naturräumlichen Gliederung von Meynen, E. & Schmithüsen, J. (1953-1962) liegt das Ge-

biet im Voralpinen Hügel- und Moorland in den Untereinheiten Bodenseebecken und Oberschwäbi-

sches Hügelland. Geologisch herrschen aufgrund der Lage im Schussental quartäre Talfüllungen über 

Oberer Süßwassermolasse, sowie würmeiszeitliche Moränensedimente vor. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine natürlichen Fließ- und Stillgewässer. Der südliche Teil 

des Bebauungsplanes (Regenrückhaltebecken RBB) liegt im rechtskräftigen Wasserschutzgebiet Bil-

gäcker (WSG-Nummer: 436110) Schutzzone III. 

Entlang der Schussen befindet sich das Flora-Fauna-Habitat „Schussenbecken mit Tobelwäldern süd-
lich Blitzenreute“ (FFH Nr. 8223-311), welches sich außerhalb des Geltungsbereiches befindet. Um 

eine mögliche Beeinträchtigung des geplanten Vorhabens auf das FFH-Gebiet auszuschließen, wurde 

eine Natura 2000 Vorprüfung vom Büro LARS erarbeitet (Stand: 28.01.2019), welches dem vorliegen-

den Bebauungsplan beiliegt.  

Mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans wird zur Schussen hin ein Mindestabstand von 10 m 

ab Böschungsoberkante und anschließend innerhalb des Geltungsbereichs ein 5 m breiter Streifen 

frei von Bebauung und Beleuchtungsanlagen (private Grünfläche) eingehalten. Der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes liegt außerhalb des FFH-Gebietes.  

Die durchgeführte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen für die Lebensraumtypen des Anhangs I und die Arten des Anhangs II der 

FFH-Richtlinie innerhalb des FFH-Gebietes zu erwarten sind. Es ist auch keine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu erwarten. Dennoch wird ein aus-

reichender Pufferstreifen von mind. 15m sichergestellt sowie sonstige etwaige Beeinträchtigungen 

durch entsprechende Festsetzungen vermieden (z.B. Keine Beleuchtung oder bauliche Anlagen er-

laubt, Aufbau Baum- und Strauchhecke). 

Es sind keine nach Bundesnaturschutzgesetz (z. B. Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet, Natio-

nal-, Naturpark, Geschützter Landschaftsbestandteil, Naturdenkmal etc.) geschützte Flächen betrof-

fen. Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine amtlich kartierten 

Biotope oder Hinweise auf besondere Artenvorkommen vor.  
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Es wurden artenschutzrechtliche Relevanzbegehungen, eine FFH Vorprüfung sowie spezielle Arten-

schutzrechtliche Prüfung (als Anlage zum Bebauungsplan beigefügt) durchgeführt und mit der Unte-

ren Naturschutzbehörde am LRA Ravensburg abgestimmt. Der Geltungsbereich selbst eignet sich als 

Jagdrevier für die Artgruppe der Fledermäuse, bietet jedoch nur ein sehr geringes, untergeordnetes 

Quartierspotential an. Einzig die Schussen besitzt als regional bedeutsame Leitstruktur eine wichtige 

Funktion. Da diese außerhalb des bebauten Raumes liegt, können Störungen von Fledermäusen 

durch eine angepasste Beleuchtung (z.B. im Bereich der privaten Grünflächen ist Beleuchtung auszu-

schließen) ausreichend minimiert werden. 

Während der Kartierungen konnten insgesamt 28 Vogelarten beobachtet werden. Von diesen 28 Ar-

ten sind fünf (Rotmilan, Schwarzmilan, Turmfalke, Grünspecht und Weißstorch) streng geschützt, 

acht Arten befinden sich in der Roten Liste. 

Der Rotmilan kann ebenso, wie die Greifvogelarten Turmfalke und Schwarzmilan im Untersuchungs-

gebiet als Brutvogel ausgeschlossen werden.  

Auch der Grünspecht kann als Brutvogel im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden, da er kein 

Revieranzeigendes Verhalten zeigte und keine passende Bruthöhle im Gebiet festgestellt wurde. 

Im Ortskern von Mochenwangen brüten zwei Weißstorchpaare. Während der Kartierungen wurden 

regelmäßig Störche im Untersuchungsgebiet nahrungs- und nach Nistmaterial-suchend beobachtet. 

Durch die Bebauung entfallen langfristig 2,7 ha Nahrungshabitat für den Weißstorch. Um einer Ver-

schlechterung der Nahrungssituation entgegenzuwirken, sind entsprechende Flächen im nahen Hor-

stumfeld als Nahrungshabitat aufzuwerten. Dazu sind südlich angrenzend an den Geltungsbereich ca. 

5 ha Grünland verfügbar, die als Nahrungshabitat optimiert werden sollen (Fl.-Nr. 1608, 1609). Zur 

Gewährleistung der Sicherung dieses Nahrungshabitats wurden CEF-Maßnahmen festgesetzt, die 

hier in Kurzform genannt werden und in der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (zum Bebau-

ungsplan beigefügt) genauer beschrieben sind:  

- Extensivierung und angepasste Bewirtschaftung des Grünlands 

- Anlegen eines temporären Kleingewässers 

- Anlegen eines perennierenden Kleingewässers 

- Errichten eines Zauns am östlichen Rand der Ausgleichsfläche 

- Pflanzung von Streuobstbäumen 

- Monitoringkonzept 

- Entfernung von Gehölzen 

Die Umsetzung Maßnahmen ist durch eine dingliche Sicherung zu gewährleisten. 

Fast alle Maßnahmen können auf der Flurstücksnummer 1608 umgesetzt werden, die sich im Besitz 

der Gemeinde Wolpertswende befindet. Einzig und allein das Flurstück 1609, auf dem Bestandsge-

hölze zu roden sind gehört derzeit einem Privaten. Die Gemeinde steht jedoch mit dem jetzigen Ei-

gentümer in Kontakt und hat sich rechtlich gesichert, nach Satzungsbeschluss den Zugriff auf die Flä-

che zu bekommen bzw. als Eigentümer eingetragen wird, sodass die Einzelmaßnahme entsprechend 

umgesetzt und rechtlich gesichert wird.  
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Abbildung 9: Blau dargestellt sind die beiden Neststandorte. Rot umrahmt ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Gelb umrahmt ist das für die CEF-Maßnahme verfügbare Grundstück 
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Abbildung 10: CEF-Maßnahme Weißstorch 
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Im Zuge der Kartierungen konnten keine Zauneidechsen oder andere Reptilien im Untersuchungsge-

biet beobachtet werden. 

Bei den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Obstbäumen konnten keine geschützten Käfer oder 

regelmäßige Nutzung von Fledermäusen, anderen Säugetieren (z.B. Haselmaus) oder Vögel beobach-

tet werden.  

Die Bäume sind im Zuge des geplanten Bauvorhabens zu fällen. Bei der Rodung und Baufeldfreima-

chung sind generell die allgemeinen Schutzzeiten vom 1. März bis 30. September nach § 39 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Artenschutzvorschriften nach § 44 BNatSchG (Tötungsver-

bot geschützter Arten, Zerstörungsverbot von Lebensstätten während den Schutzzeiten usw.) zu be-

achten.  

Fazit Artenschutz 

Durch die geplante Bebauung ergeben sich nur geringfügige Beeinträchtigungen, die mittels geeigne-

ter Maßnahmen vermieden bzw. kompensiert werden können.   

Nachfolgend sind alle Maßnahmen und Vorgaben zusammengefasst, die aus artenschutzrechtlicher 

Sicht einzuhalten sind, um ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 zu ver-

hindern:  

- Zwischen 01. März und 30. September dürfen keine Gehölze abgeschnitten oder beseitigt wer-

den.  

- Der Starenkasten muss vor Umsetzung des Bebauungsplans im räumlichen Bezug zum Untersu-

chungsgebiet umgehängt werden, sodass der Nistplatz erhalten bleibt. 

- Der Mindestabstand des Geltungsbereichs zur Schussen von 10 m ab Böschungsoberkante (+5 m 

ohne Neben- und Beleuchtungsanlagen) ist in Hinblick auf den Fledermausschutz einzuhalten. 

- Eine direkte Beleuchtung der Schussen ist zu vermeiden. Laternen sind auf ein notwendiges Maß 

zu reduzieren, möglichst niedrig (aber zweckdienlich) anzubringen und entsprechend nach oben 

und zur Seite hin abzuschirmen. Als Leuchtmittel sind ausschließlich warmweiße Lampen bis maxi-

mal 3000 Kelvin zu verwenden, um ein Anlocken von Insekten möglichst zu vermeiden. Darüber 

hinaus ist der 10 m Randstreifen zwischen der Böschungsoberkante der Schussen und dem Gel-

tungsbereich mit Gehölzen dicht zu bepflanzen, um Lichtimmissionen in die Ufergehölze und Was-

serfläche der Schussen möglichst zu vermeiden. 

- Der Apfelbaum mit der Baumhöhle ist zwischen Dezember und Februar, also außerhalb der Aktivi-

tätszeiten von Fledermäusen zu fällen. Eine Eignung als Winterquartier kann aufgrund des gerin-

gen Stammdurchmessers ausgeschlossen werden. 

- CEF-Maßnahme Weißstorch: Durch die Bebauung entfallen langfristig 2,7 ha Nahrungshabitat für 

den Weißstorch. Um einer Verschlechterung der Nahrungssituation entgegenzuwirken, sind auf 

dem südlichen Teil der Flurnummer 1608 (Gemarkung Wolpertswende) Maßnahmen durchzufüh-

ren, wie oben bereits genannt. 

Es liegen weder Bau- und Bodendenkmäler noch wirtschaftlich bedeutsame Sachgüter im Projektge-

biet bzw. dessen unmittelbarem Umfeld. Da die Erschließung über bereits bestehende Straßen 
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erfolgt, sind zwar verkehrsbedingte Beeinträchtigungen in das angrenzende Wohngebiet zu erwar-

ten, diese sind aber als unkritisch zu bewerten (siehe Kapitel 4.4 der Begründung). 

Beim Schutzgut Boden sowie Fläche ergeben sich die im Zuge einer Wohnbebauung unvermeidlichen 

projektbedingten Auswirkungen durch Versiegelung / Umlagerung von Böden. Hier ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass der Grad der Versiegelung durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 

0,35 in Bebauungsplan soweit als möglich reduziert wird.   

Die Schutzgüter Wasser (keine Oberflächengewässer im Plangebiet, Grundwasserstand siehe Kapitel 

4.2 der Begründung) und Klima / Luft sind vom Vorhaben kaum betroffen, hier werden zudem eben-

falls entsprechende Maßnahmen festgesetzt (z. B. Einleitung Niederschlagswasser in gemeindlichen 

Regenwasserkanal, Beachtung Wasserschutzgebiet). Es ist mit einem hohen Grundwasserstand zu 

rechnen, daher wird das Oberflächenwasser in den gemeindlichen Regenwasserkanal geleitet und 

wasserdichte Keller zu errichten.                                                                                                                                                     

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen bieten aus Sicht des Landschaftsbildes aufgrund der beste-

henden Obstbäume eine hohe Wertigkeit. Die Gemeinde hat aufgrund der Überplanung der Obstbe-

stände auf dieser Fläche sowohl in anderen Flächen im Gemeindegebiet beschlossen, ein Streuobst-

wiesenkonzept zu erstellen. Damit soll der Erhalt der Streuobstwiesen im Gemeindegebiet gesichert 

und aufgewertet werden. Zudem ergibt sich die Qualität des Landschaftsbildes durch das bestehende 

FFH-Gebiet entlang der Schussen im Osten des Geltungsbereiches, zu dem ein geeigneter Abstand 

eingehalten wird. 

Zusammenfassend betrachtet sind die projektbedingten Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

demnach überwiegend als mittel zu bewerten und können mittels geeigneter Maßnahmen vermie-

den beziehungsweise kompensiert werden. 

9 Erschließung 

9.1 Wasserversorgung 

Das Baugebiet wird an die gemeindliche Wasserversorgung angeschlossen.  

9.2 Abwasserversorgung 

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Das Baugebiet wird an den bestehenden gemeindli-

chen Schmutzwasser- sowie Regenwasserkanal angeschlossen.  

9.3 Strom- und Niederstromversorgung 

Der Anschluss an die Strom- und Niederstromversorgung erfolgt durch die örtlichen Versorgungsun-

ternehmen. Die vorhandene oberirdische Elektroleitung (von Südost nach Nordwest) wird im Zuge 

der Erschließungsplanung verlegt werden.   
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Um die Versorgung der geplanten Neubauten mit elektrischer Energie sicherzustellen, sollte in der 

weiteren Planung (Erschließungsplanung) ein Stellplatz für eine Umspannstation berücksichtigt wer-

den. Dieser ist in Lage variabel. 

9.4 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Ravensburg. 

9.5 Wärmeversorgung 

Die Gemeinde strebt an, die Nahwärmeversorgung der südlich gelegenen Biogasanlage genutzt wer-

den sollte. Ein Anschluss im Süden des Bebauungsplangebietes ist bereits vorhanden. 

9.6 Sonstiges 

Im Bereich des Plangebietes befindet sich im mittleren Bereich von Südosten nach Nordwesten eine 

Leitung der Telekom unterirdisch sowie eine Elektroleitung oberirdisch, die im Zuge der Erschlie-

ßungsplanung verlegt werden.  

Des Weiteren befinden sich im Bereich des Brunnenweges bestehende Wasserleitungen sowie Lei-

tungen der Telekom sowie Kanal zum Regenüberlaufbecken, die in der jetzigen Form und Lage beste-

hen bleiben sollen. 

10 Flächenbilanzierung 

Tabelle 1: Flächenbilanzierung 

Art der Fläche Größe der Fläche Anteil der Fläche 

Öffentliche Verkehrsfläche 5.285 m² 19 % 

Öffentliche Grünfläche 1.670 m² 6 % 

Private Baugrundstücke 

Davon Private Grünfläche 

20.495 m² 

1.090 m² 

75 % 

 

Gesamtfläche Geltungsbereich 27.450 m² 100 % 

 

 


